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1 An wen richtet sich die Broschüre?   

Diese Broschüre gibt einen Überblick über zentrale Rechte sowie gesetzliche Pflichten, 

die vulnerable Asylsuchende haben. Dabei wird ein Fokus auf Familien sowie Kinder 

und Jugendliche gelegt.  

Wir können an dieser Stelle nur Überblickswissen geben; viele wichtige Rechte ergeben 

sich erst aus Gerichtsbeschlüssen, Erlassen oder der behördlichen Auslegung vor 

Ort. Es empfiehlt sich, im Einzelfall die entsprechenden Gesetze und Gerichtsentschei-

dungen heranzuziehen, um rechtliches Wissen genauer auf einen Fall anwenden zu 

können. 

In vielen Verfahrensschritten und Lebensbereichen von Asylsuchenden werden sich 

durch die GEAS-Reform Änderungen ergeben, die zum Zeitpunkt des Erscheinens die-

ser Broschüre noch nicht vollständig in Hinsicht auf ihre Auswirkungen in der Pra-

xis absehbar sind. 

Die Broschüre bietet eine fachliche Basis für die Beratungspraxis im GEAS und unter-

stützt Fachkräfte bei der Einordnung rechtlicher Zusammenhänge, um diese zusam-

men mit den handlungspraktischen Vorschlägen aus den folgenden Kapiteln fallbezo-

gen in die Beratung zu übertragen. 

Für Fachkräfte ist wichtig zu wissen, dass die Rechte von Asylsuchenden von der je-

weiligen Verfahrensphase, dem Aufenthaltsstatus, gesetzlich festgelegten Personen-

kategorien und der Unterbringungssituation abhängen.  

Das hat zur Folge, dass sich die Lebensbedingungen und Rechte von Asylsuchenden 

im Verlauf des Aufenthalts in Deutschland verändern können und Fachkräfte Kennt-

nisse über das reformierte GEAS und seine Besonderheiten benötigen.  
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2 Psychosoziale Herausforderungen und Identifizierung von              

vulnerablen Asylsuchenden im GEAS 

2.1 Flucht, Trauma und psychosoziale Beratung  

Laut einer repräsentativen Studie berichteten 87 % der Geflüchteten, die zwischen 

2013 bis 2019 nach Deutschland gekommen sind, vor Krieg, Verfolgung oder Zwangs-

rekrutierung geflohen zu sein. Auf der Flucht kommen potenziell traumatisierende Er-

fahrungen hinzu. Geflüchtete, die während ihrer Flucht ein oder mehrere schwer belas-

tende Ereignisse erlebt haben, weisen ein erhöhtes Risiko für posttraumatische Belas-

tungsstörungen sowie depressive Symptome auf. Dieses Risiko steigt insbeson-

dere dann, wenn solche Erfahrungen wiederholt gemacht wurden (vgl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge 2019: 3). Bei Geflüchteten treten im Vergleich zur Gesamt-

bevölkerung deutlich häufiger psychische Belastungen auf: Eine Auswertung von mehr 

als 30 Studien zeigt, dass rund 30 % Symptome einer Posttraumatischen Belastungs-

störung (PTBS) und etwa 40 % depressive Symptome aufweisen (vgl. Hoell et al. 

2021). 

 
Auch bei Kindern und Jugendlichen ist die Prävalenz psychischer Erkrankungen erhöht. 

Verschiedene Studien gehen – abhängig von Studiendesign, Erhebungsinstrumenten, 

Begleitstatus sowie dem jeweiligen Kontext – davon aus, dass die Prävalenz von PTBS 

bei (unbegleiteten) minderjährigen Geflüchteten zwischen 14 % und 60 % liegt (vgl. 

Metzner et al. 2016; Spallek et al. 2016). 

Das Aufnahmeland und seine Bedingungen spielen eine zentrale Rolle für die Verarbei-

tung von Belastungen und das Einleben in die neue Gesellschaft. Neben unterstützen-

den Faktoren prägen Rassismuserfahrungen, Zukunftsängste, eingeschränkte Teilha-

bemöglichkeiten, Armut sowie unsichere Aufenthaltsperspektiven und belastende Un-

terbringungsbedingungen die Lebenssituation. Trennungen von Familienangehörigen 

wirken zusätzlich destabilisierend.  
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Im Sinne von Hans Keilsons anerkanntem Konzept der sequenziellen Traumatisierung 

sind Traumata als ein prozesshaftes Geschehen zu verstehen, das sich über mehrere 

Phasen erstreckt, wobei jede Phase die Verarbeitung der vorherigen beeinflusst. Be-

sonders die Situation nach der Flucht ist entscheidend: Die Bedingungen im Aufnah-

meland können entweder stabilisierend wirken oder zur Verstärkung bzw. Chronifizie-

rung traumatischer Belastungen beitragen (vgl. Keilson 1979). 

Beratungskräfte, die mit Asylsuchenden arbeiten, sollten sich dieser Hintergründe be-

wusst sein und sensibel mit der psychischen Verfassung der Betroffenen umge-

hen. Sie sollten vermeiden, durch Sprache oder Handlungen eventuelle Traumata zu 

triggern. Stattdessen sollten sie stabilisierend, ressourcen- und lösungsorientiert wir-

ken sowie empathisch und anerkennend auf die besonderen Belastungen der Betroffe-

nen reagieren.  

Aus einer traumasensiblen Sichtweise sollten psychosoziale Beratungsangebote da-

her derart gestaltet sein, dass sie emotionale Belastungen mindern und eine physiolo-

gisch wie psychologisch sichere Umgebung schaffen. Hierzu tragen insbesondere vor-

hersehbare, transparente und verlässliche Strukturen sowie tragfähige Beratungsbe-

ziehungen bei (vgl. SAMHSA 2014: 9 ff.). 

Da Traumatisierungen als Erlebnisse massiver Ohnmacht und tiefgreifenden Kontroll-

verlusts zu beschreiben sind, zielt eine traumasensible psychosoziale Beratung darauf 

ab, durch die Herstellung von Sicherheit, Kontrolle und Autonomiespielräumen stabili-

sierend zu wirken. (Traumatisierte) Asylsuchende benötigen die Option, Beratungsab-

läufe und -themen sowie Tiefe und Tempo aktiv mitzubestimmen, um Entmachtungs-

gefühlen entgegenzuwirken (vgl. Herman 1992: 33 ff.; SAMHSA 2014: 9 ff.). Im trau-

masensiblen Ansatz steht im Mittelpunkt, „mindestens eine bindungs- und bezie-

hungssensible professionelle Beziehung aufzubauen und weitere soziale Ressourcen 

zu erschließen“ (Gahleitner et al. 2021: 134). Die vertrauensvolle Beratungsbeziehung 

bildet dabei die sicherheitsstiftende Grundlage, von der aus Ratsuchende Zugang zu 

ihren eigenen – oft bereits vorhandenen – Ressourcen finden können.   
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Hinweise auf mögliche Traumatisierung und psychische Belastung  

Vulnerabilitäten und Traumata sind nicht immer sichtbar und können sich erst im Ver-

lauf von Verwaltungsverfahren und Beratungsprozessen zeigen. Das Fehlen offener 

Symptome schließt besonderen Schutzbedarf nicht aus. Hinweise auf besondere 

Schutzbedarfe und psychische Belastungen können sich im Beratungskontext auf un-

terschiedliche Weise zeigen.  

Sie ergeben sich zum einen aus den Erzählungen der ratsuchenden Personen – insbe-

sondere dann, wenn von schweren Gewalterfahrungen, lebensbedrohlichen Situatio-

nen oder dem Verlust naher Angehöriger im Herkunftsland oder auf der Flucht berich-

tet wird. Zum anderen werden psychische Belastungen häufig auch unabhängig von 

solchen Schilderungen im Gesprächsverlauf sichtbar, etwa durch emotionale Reaktio-

nen, Auffälligkeiten im Denken oder Verhalten sowie durch körperliche Beschwerden. 

Für Beratungskräfte ist es daher wichtig, nicht nur auf das Gesagte, sondern auch auf 

das beobachtbare Erleben und Verhalten der ratsuchenden Person zu achten (vgl. Se-

natsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Berlin 2018: 34ff.; BAfF e.V. 

2025.).   

Nicht jedes potenziell traumatische Ereignis führt zu einer Traumafolgestörung oder 

einer anderen psychischen Erkrankung. Außerdem sollten Traumatisierungsprozesse 

nicht isoliert von den sozialpolitischen Bedingungen betrachtet werden, da Nachflucht-

bedingungen eine Ursprungstraumatisierung verstärken oder reaktivieren können (vgl. 

Becker 2014: 109ff.). Eine rein krankheitsorientierte, individualisierte Beschreibung ei-

nes Traumas ohne die bedingenden gesellschaftlichen Faktoren entkontextuali-

siert und verkürzt die Kraft der sozialen und rechtlichen Ebenen.   

Die Diagnostik psychischer Erkrankungen mit dem Repertoire des International Statis-

tical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) ist Aufgabe entspre-

chend professionalisierter Fachkräfte. Aufgabe der Beratung ist es hingegen, Hin-

weise auf mögliche psychische Belastungen wahrzunehmen, diese einzuordnen und 

unter Umständen an weiterführende Unterstützungsangebote zu verweisen.   
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Zu möglichen Hinweisen zählen unter anderem anhaltende Schlafstörungen und Alb-

träume, unwillkürliches Wiedererleben belastender Ereignisse, Ängste und Angstzu-

stände, starke innere Unruhe oder Schreckhaftigkeit sowie Konzentrations- und Ge-

dächtnisschwierigkeiten. Auch Reizbarkeit, zwanghaftes Verhalten, sozialer Rück-

zug, Traurigkeit, Antriebslosigkeit, depressive Verstimmungen, Suizidgedanken oder 

regelmäßig wiederkehrende körperliche Beschwerden ohne erkennbare organische Ur-

sache können auftreten. Bei Kindern zeigen sich psychische Belastungen möglicher-

weise in altersuntypischen Verhaltensweisen, etwa durch nicht altersgerechtes Ein-

nässen oder Einkoten, auffällig sexualisiertes oder distanzloses Verhalten sowie Ent-

wicklungs- oder Essstörungen. Auch eine deutliche Überforderung von Kindern kann 

erkennbar sein, insbesondere wenn sie Verantwortung für ihre Eltern übernehmen und 

eigene altersentsprechende Bedürfnisse zurückstellen (Parentifizierung) (vgl. Senats-

verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Berlin 2018: 34ff.; BAfF e.V. 2025).  

Für Menschen mit traumatischen Erfahrungen ist es besonders wichtig, im Beratungs-

geschehen ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle zu erleben, da traumatische Erleb-

nisse häufig mit Kontrollverlust und Hilflosigkeit verbunden sind. Eine transparente, 

vorhersehbare und respektvolle Gestaltung der Beratung kann dazu beitragen, Verun-

sicherung zu reduzieren. Psychoedukative Elemente können entlastend wirken, indem 

vermittelt wird, dass Traumafolgen normale Reaktionen auf außergewöhnliche Belas-

tungen sind und sich seelische Verletzungen auch körperlich äußern können. Dabei ist 

sensibel mit Scham- und Stigmatisierungserfahrungen umzugehen (vgl. ebd.).  

Über die Anzeichen aus Gesprächen hinaus ergeben sich Hinweise auch durch vorge-

legte Dokumente wie Briefe oder behördliche Entscheidungen, Fotos, Videos oder 

Chatnachrichten. Sie können z.B. Hinweise auf Hafterfahrungen, Misshandlungen und 

Folter, Gewaltandrohung oder Verfolgungshandlungen enthalten. Wenn derartige In-

formationen in der Beratungspraxis durch die Betroffenen vorgelegt werden, sollten 

sie in Hinsicht auf die Identifikation von besonderen Schutzbedarfen mit einbezo-

gen und eine mögliche Vermittlung an spezialisierte Fachstellen in Betracht gezogen 

werden.    
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Einsatz von Sprachmittlung  

Da in Beratungen häufig Sprachmittlung zum Einsatz kommt, sollte neben der Refle-

xion der eigenen Rolle als Beratungskraft auch das Sprachmittlungssetting durch-

dacht werden. Beim Einsatz von Sprachmittlung in der Beratung vulnerabler Asylsu-

chender ist besondere Sensibilität erforderlich. Sprachmittelnde sollten möglichst qua-

lifiziert sein, um eine präzise und vollständige Übertragung der Gesprächsinhalte si-

cherzustellen. Laien wie z. B. Familienangehörige und insbesondere Kinder sollten 

nicht eingesetzt werden, da dies die Beratungsbeziehung beeinträchtigen, Inhalte ver-

zerren und zusätzliche Belastungen erzeugen kann.  

Für die Beratungssituation ist außerdem eine klare Rollen- und Auftragsklärung vor 

dem Beratungsgespräch zentral: Die Sprachmittlung übernimmt die sprachliche Über-

tragung, während die fachliche Steuerung bei der Beratungskraft verbleibt. Die Kom-

munikation sollte dabei direkt zwischen Berater_in und Klient_in geführt werden (Kli-

ent_in direkt ansprechen: „Wie geht es Ihnen?“; statt Sprachmittlung adressieren: „Fra-

gen Sie ihn bitte…“).  

Darüber hinaus ist eine strukturierte Gesprächsführung wichtig (kurze Sequenzen, Pau-

sen für Übersetzung, verständliche Sprache), um Verständlichkeit zu sichern und Miss-

verständnisse zu vermeiden. Die Qualität der Sprachmittlung ist ein zentraler Faktor 

für Verständigung, Beziehungsaufbau und Wirksamkeit der Beratung (vgl. BAfF e.V. 

2022).  

Haltung, pädagogisches Geschick und Kenntnisse über Rechte und Pflichten im Asyl- 

und Aufnahmesystem als Grundlage für Beratungskompetenz  

Eine menschenrechtsorientierte Haltung sowie interdisziplinäres migrationswissen-

schaftliches, rechtliches und beratungsmethodisches Wissen bilden die Grundlage 

professioneller Beratung.  Psychosoziale Beratung versteht sich dabei als eine aus-

drücklich interdisziplinäre Arbeit, die auf Erkenntnissen verschiedener Fachrichtungen 

basiert, darunter Soziale Arbeit bzw. Pädagogik, Soziologie, Politikwissenschaften, 

Rechtswissenschaften und Psychologie.  



7 
 

Da der Arbeitsbereich mit den ständig wechselnden rechtlichen Vorschriften an Un-

übersichtlichkeit kaum überboten werden kann, braucht es außerdem einen passen-

den Umgang mit Unsicherheiten und fehlendem Wissen. Ein solcher Umgang besteht 

zum einen aus ständiger Professionalisierung. Beratungskräfte sollten zum ande-

ren transparent machen, wenn bestimmte Fragen nicht unmittelbar geklärt werden 

können, und Beratungsinhalte ggf. vor- und nachbereiten. Es kann sinnvoll sein, ein-

zelne Themen in Folgeterminen erneut aufzugreifen, vor allem dann, wenn im Bera-

tungsprozess Unklarheiten oder Unsicherheiten entstehen.     

Eine migrationspädagogische Lesart psychosozialer Beratung verlangt von Beratungs-

kräften eine selbstreflexive und rassismuskritische Haltung. Dazu gehört, Machtver-

hältnisse in der Gesellschaft – inklusive der eigenen Einbindung in diese – kritisch zu 

analysieren und zu reflektieren (vgl. Mecheril 2013: 16; Mecheril 2016: 11 ff.). Rassis-

tische Zuschreibungen, Viktimisierungen, paternalistische Deutungen sowie die Hero-

isierung von Unterstützungssystemen sollten vermieden werden (vgl. Seukwa 2016: 

198). Vielmehr stehen individuelle Bedarfe, Lebenslagen und Aussagen der Ratsu-

chenden im Mittelpunkt der jeweiligen Beratungssituation.  

Beratungskräfte benötigen Wissen über das Asyl- und Aufnahmesystem. Dieses Wis-

sen kann entscheidend für den weiteren Lebensverlauf der Ratsuchenden sein. Der 

folgende Abschnitt führt daher in die zentralen Strukturen des Systems ein und erläu-

tert deren Bedeutung für die Identifizierung vulnerabler Asylsuchender. Dabei werden 

zentrale Neuerungen durch die GEAS-Reform eingebunden.   

2.2 GEAS und die Identifizierung vulnerabler Asylsuchender 

Mit dem Reformkomplex des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) wur-

den mehrere neue EU-Rechtsakte verabschiedet, die eine Neuaufstellung des Asylsys-

tems bedeuten. Die Rechtsakte gelten überwiegend ab dem 12.06.26.  

Kernziel der Reform ist eine weitgehende Vereinheitlichung der Verfahren zur Regist-

rierung, Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden innerhalb der EU. Die Neu-

regelungen schaffen zudem unionsweite Vorgaben für Screening-, Grenz- und Rück-

kehrverfahren und enthalten spezifische Schutzbestimmungen für vulnerable Asylsu-

chende – insbesondere von Minderjährigen und Familien.  
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Für bestimmte Gruppen bzw. Verfahrenskonstellationen wurden Bestimmungen einge-

führt, die die Verfahrensvorgaben verengen und Handlungsspielräume für die Betroffe-

nen einschränken – etwa durch Grenzverfahren einschließlich der sogenannten Fiktion 

der Nichteinreise, durch den Ausbau beschleunigter Verfahren sowie durch erweiterte 

Kontroll-, Bewegungsbeschränkungs- und Inhaftierungsmöglichkeiten.  

Die Vereinbarkeit dieser Instrumente mit den grund- und menschenrechtlichen Unions-

vorgaben wird in der Fachöffentlichkeit und Rechtswissenschaft kontrovers diskutiert 

– vor allem mit Blick auf die Einhaltung von Art. 6 der EU-Grundrechtecharta (GRCh) 

und Art. 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) (vgl. Hruschka/Nest-

ler 2025; Deutsches Institut für Menschenrechte 2025a; Deutsches Kinderhilfswerk 

2025; European Council on Refugees an Exiles 2025). 

Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) weist darauf hin, dass die 

vorgesehenen strengeren Verfahren im Falle einer nicht sorgfältigen Umsetzung Risi-

ken für die Wahrung von Grundrechten mit sich bringen, etwa in Hinsicht auf Freiheits-

entzug oder rechtsstaatliche Anforderungen in Asyl- oder Rückkehrverfahren:  

„The pact introduces stricter procedures. If not carefully implemented, it could lead, for 

example, to arbitrary deprivation of liberty and unfair asylum or return procedures. This 

exposes migrants and asylum applicants to rights violations. Fundamental rights safe-

guards embedded in the legal instruments adopted under the pact should ensure a 

rights-compliant implementation“ (FRA -  European Union Agency for Fundamental 

Rights – Pact on Migration and Asylum: FRA´s support in its implementation, 2024). 

 
Die GEAS-Verordnungen verpflichten die Mitgliedstaaten zur Einhaltung der grund- und 

menschenrechtlichen Vorgaben und schreiben ein unabhängiges Grundrechtsmonito-

ring für Screening und Grenzverfahren vor (Art. 10 Screening-VO; Art. 43 Abs. 4 

AsylVfVO; Erwägungsgrund 71 AsylVfVO). 
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Die nationale Umsetzung der EU-Vorgaben erfolgt in Deutschland durch das GEAS-An-

passungsgesetz. Die politische Stoßrichtung wird in der Pressemitteilung des Bundes-

ministeriums des Innern (BMI) vom 03.09.2025 deutlich: 

 
„Wir brauchen ein funktionierendes System auf europäischer Ebene, um die illegale Mig-

ration nach Deutschland dauerhaft zu begrenzen und die Überforderung unserer Sys-

teme zu beenden. Es geht um Verantwortung und Verlässlichkeit, um Sicherheit und eu-

ropäische Solidarität. Deswegen bin ich mir mit meinen Kollegen in Europa einig, dass 

wir das GEAS weiter schärfen und härten müssen.“ (BMI 03.09.2025) 

 
Daneben verpflichten die GEAS-Verordnungen die Mitgliedstaaten ausdrücklich, be-

sondere Verfahrensbedürfnisse vulnerabler Personen frühzeitig zu identifizieren und 

das Verfahren entsprechend anzupassen – eine Schutzanforderung, die sowohl be-

hördliches Handeln als auch die Beratungspraxis direkt betrifft. 

 
Die GEAS-Reform verschiebt die Rahmenbedingungen, unter denen Asylsuchende 

Schutz suchen und leben. Für Fachkräfte in der Beratung ist das Verstehen dieser Ver-

änderungen keine theoretische Wissensanforderung, sondern Voraussetzung für wirk-

sames Handeln: Kenntnisse über veränderte Verfahrenslogiken ermöglichen, Lebens-

situationen von Ratsuchenden realistischer einzuordnen und Unterstützung gezielter 

auf individuelle Schutz- und Verfahrensbedürfnisse auszurichten. Informiert über 

rechtliche Anforderungen und die teils offen bleibenden Auslegungsspielräume des 

Systems, können Fachkräfte effektiver an der tatsächlichen Verbesserung der Situa-

tion betroffener Menschen arbeiten. 

Kurzgefasste Verfahrenslogik:   

Das Gemeinsame Europäische Asylsystem gründet auf einer gestuften und zugleich 

funktional eng verzahnten Verfahrenslogik. Dem eigentlichen Asylverfahren ist ein vor-

gelagertes Screening vorgeschaltet, welches der Identitätsfeststellung sowie der 

Durchführung von Sicherheits- und Gesundheitsprüfungen dient und zugleich die Zu-

weisung zum weiteren Verfahren vorbereitet. Daran schließt sich die Zuständigkeits-

bestimmung nach der Asyl- und Migrationsmanagement- Verordnung (EU) 2024/1351 
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(AMMVO) an, welche die Dublin-III-Verordnung ablöst und die Verantwortlichkeit eines 

Mitgliedstaats für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz festlegt.  

Die Bestimmung der Verfahrensart erfolgt im Zusammenwirken mit diesen vorgelager-

ten Schritten und knüpft insbesondere an die Ergebnisse des Screenings sowie an fall-

bezogene Kriterien an. Dabei ist zwischen dem regulären Asylverfahren und besonde-

ren Verfahrensformen, insbesondere dem Asylgrenzverfahren und weiteren beschleu-

nigten Verfahren, zu unterscheiden. 

Eine reine Unterscheidung zwischen regulärem Asylverfahren und Asylgrenzverfahren 

bildet die Verfahrenswirklichkeit allerdings nicht vollständig ab. Das reformierte GEAS 

weist vielmehr ein ausdifferenziertes Gefüge besonderer Verfahrensformen auf, zu de-

nen auch beschleunigte Verfahren im Inland, eigenständige Zulässigkeitsverfahren 

(Klärung, ob ein Asylantrag überhaupt inhaltlich behandelt wird) sowie spezifische 

Prüfmodalitäten für Asylfolgeanträge zählen. Diese Verfahrensformen sind nicht strikt 

voneinander getrennt, sondern überlagern sich teilweise und setzen an unterschiedli-

chen Fallkonstellationen an. 

Strukturell lässt sich die Verfahrensarchitektur daher weniger dichotom als vielmehr 

entlang mehrerer Dimensionen beschreiben – unter anderem nach Verfahrensort, Ver-

fahrensdauer, Herkunftsstaat, Fallkonstellation und Prüfungsintensität. 

Für die Identifizierung und den Schutz vulnerabler Asylsuchender sind insbesondere 

folgende Rechtsakte von Bedeutung:  

• Aufnahmerichtlinie (EU) 2024/1346 (AufnRL)  

• Screening-Verordnung (EU) 2024/1356 (Screening-VO)  

• Asylverfahrens-Verordnung (EU) 2024/1348 (AsylVfVO)   

• Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung (EU) 2024/1351 (AMMVO)   

 

Die genannten Rechtsakte enthalten Vorgaben, die sicherstellen sollen, dass vul-

nerable Personen frühzeitig erkannt werden und sowohl im Aufnahme- als auch im 

Asylverfahren die erforderlichen Garantien erhalten.  
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Die AufnRL legt unionsweit geltende Mindestanforderungen für die Aufnahme und Un-

terbringung von Asylsuchenden fest. Sie ist die Neufassung der bisherigen Richtli-

nie 2013/33/EU. Zu den Personen, bei denen „besondere Bedürfnisse bei der Auf-

nahme” bestehen können, zählen nach Art. 24 der neuen AufnRL unter anderem:    

• Minderjährige;  

• Unbegleitete Minderjährige;  

• Personen mit Behinderungen;   

• Ältere Menschen;  

• Schwangere;   

• Lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Personen;  

• Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern;   

• Opfer von Menschenhandel;    

• Personen mit schweren Erkrankungen;   

• Personen mit psychischen Störungen, einschließlich posttraumatischer Belas-

tungsstörung;   

• Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen von psy-

chischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, wie z.B. Opfer ge-

schlechtsspezifischer Gewalt, Opfer der Verstümmelung weiblicher Genitalien, 

Opfer von Kinderheirat oder Zwangsehen oder Opfer von Gewalt mit sexuellem, 

geschlechtsspezifischem, rassistischem oder religiösem Motiv.  

 

Bei diesen Personen ist es aufgrund ihrer besonderen Verletzlichkeit wahrscheinlicher, 

dass sie besondere Bedürfnisse bei der Aufnahme im Sinne von Art. 2 Nr. 14 i.V.m. Art. 

24 AufnRL haben.   

Die Zugehörigkeit zu einer der Kategorien führt nicht automatisch zu einer bestimmten 

Leistung oder Unterbringungsformen. Vielmehr ist individuell zu prüfen, ob besondere 

Bedürfnisse bei der Aufnahme bestehen und welche Unterstützung erforderlich ist 

(Art. 25 AufnRL).  

Ihnen sind besondere Aufnahmebedingungen oder Garantien zu gewähren, um die 

wirksame Wahrnehmung ihrer Rechte sowie die Erfüllung ihrer Pflichten im Asyl- und 
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Aufnahmesystem zu ermöglichen. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Auch andere 

Personen können im Einzelfall besondere Schutzbedarfe aufweisen.   

Im Zuge der GEAS-Reform hängt die konkrete Ausgestaltung der Rechte von Asylsu-

chenden künftig stärker vom jeweiligen Verfahrensstadium sowie vom Aufenthaltsort 

ab. Gleichzeitig kommt es darauf an, wie die Mitgliedstaaten die verbindlichen EU-Re-

gelungen praktisch umsetzen, vorhandene nationale Spielräume nutzen und wie sie 

mit dem Verhältnis zwischen GEAS-Regelungen und den Grund- und Menschenrechten 

umgehen (vgl. v.a. Art. 6 GRCh; Art. 5 EMRK).      

Je verdichteter und einschränkender Verfahrensabläufe ausgestaltet sind, desto grö-

ßer ist das Risiko, dass gesundheitliche Einschränkungen, Traumafolgen oder beson-

dere Schutzbedarfe nicht rechtzeitig erkannt, dokumentiert und berücksichtigt wer-

den.   

Für die Beratungspraxis ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Beratungshandlungen 

mit den jeweiligen Verfahrensvorgaben und Verfahrensschritten zu verzahnen und ein 

besonderes Augenmerk auf die Identifizierung vulnerabler Asylsuchender zu legen. Die 

zeitliche Straffung von Verfahren kann besonders für diese Personengruppe zu einer 

Erweiterung bereits bestehender Belastungen führen. 

Vor diesem Hintergrund ist es für eine professionelle Beratung wichtig, behördliche 

Entscheidungen, Fristen, Unterbringungssituationen und gesundheitliche Hinweise 

nicht isoliert zu betrachten, sondern in ihrer psychosozialen Wirkung zu analysieren 

und einzuordnen.   

2.3 Screening  

Eine zentrale Neuerung der GEAS-Reformen ist die Einführung eines verpflichten-

den Screenings. Das Screening-Verfahren ist kein Asylverfahren. Es ist eine vorgela-

gerte Kontrollphase an den Außengrenzen und – unter den Voraussetzungen des Art. 

7 Screening-VO – auch innerhalb des Hoheitsgebiets. Es lässt sich als eine administ-

rative Vorprüfung beschreiben, die maßgebend über den weiteren Verfahrensverlauf 

entscheidet – und mit im Vergleich zum Asylverfahren reduzierteren verfahrensrecht-

lichen Garantien ausgestaltet sind (vgl. Screening-VO). 
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Das Screening-Verfahren ist auch nicht gleichzusetzen mit dem Asylgrenzverfahren, 

welches sich ggf. an das Screening-Verfahren anschließt und wiederum speziellen 

Vorgaben unterliegt.  

Das Screening betrifft Drittstaatsangehörige und Staatenlose, die die Einreisevoraus-

setzungen nicht erfüllen. Erfasst sind insbesondere Personen, die beim unbefugten 

Überschreiten der Außengrenze aufgegriffen werden, nach Such- und Rettungseinsät-

zen ausgeschifft werden oder an einer Grenzübergangsstelle bzw. in einer Transitzone 

internationalen Schutz beantragen, ohne die Einreisevoraussetzungen zu erfüllen. Dar-

über hinaus betrifft das Screening Personen, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaa-

tes aufgegriffen werden und bei denen keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie 

an einer Grenzübergangsstelle kontrolliert wurden (Art. 5–7 Screening-VO). 

Durchführungsorte, Ablauf und Besonderheiten des Screenings  

Während des Screenings müssen die betroffenen Personen den zuständigen Behör-

den zur Verfügung stehen und Mitwirkungspflichten einhalten. Dies bindet sie räum-

lich an den Ort der Überprüfung. Das Screening wird gemäß Art. 8 Abs. 1 Screening-

VO an jedem angemessenen und geeigneten Ort durchgeführt, den der jeweilige Mit-

gliedstaat benennt.   

Beim Screening an den Außengrenzen ist dies regelmäßig damit verbunden, dass den 

betroffenen Asylsuchenden die Einreise in das Hoheitsgebiet nicht gestattet wird – 

und ihr Bewegungsradius in der Praxis durch die Vorgaben der Verfügbarkeits- und 

Mitwirkungspflichten deutlich eingeschränkt sein kann (Art. 9 Screening-VO). Soweit 

sich an das Screening ein Grenzverfahren anschließt, kann dabei die sogenannte Fik-

tion der Nichteinreise zur Anwendung kommen (siehe Kapitel 2.5).  

In Deutschland sind als EU-Außengrenzen im Sinne der Screening-VO insbesondere die 

internationalen Flughäfen und Seehäfen relevant. Darüber hinaus kann das Screening 

auch im Inland durchgeführt werden, wenn eine Person im Hoheitsgebiet aufgegriffen 

wird, die noch kein Screening durchlaufen hat und bei der keine Anhaltspunkte für eine 

erlaubte Einreise vorliegen.  
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Das Screening bei grenzpolizeilichen Kontrollen im 30-Kilometer-Bereich des Grenzge-

biets führt die Bundespolizei durch. Bei Aufgriffen im Inland sind die Landesbehörden 

zuständig – konkret die Polizeivollzugsbehörden der Länder sowie weitere nach Lan-

desrecht bestimmte Behörden. 

Wird die Überprüfung im Inland nachgeholt, muss die Person während des Screenings 

für die zuständigen Behörden erreichbar bleiben, was je nach praktischer Ausgestal-

tung mit Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und erweiterten Kontrollen verbun-

den sein kann. Die Rechtsgrundlagen hierfür bieten Art. 6–8 Screening-VO.   

Im Rahmen des Screenings werden insbesondere:  

• die Identität festgestellt (Art. 14 Screening-VO),   

• relevante europäische Datenbanken abgefragt (Art. 14 Screening-VO),   

• Risiken für die innere Sicherheit geprüft (Art. 15 Screening-VO) sowie   

• gesundheitliche Risiken und erste Anhaltspunkte für besondere Schutzbedarfe 

ermittelt (Art. 12 Screening-VO).   

 

Auf dieser Basis wird bestimmt, welche Unterstützung erforderlich ist, welches weitere 

Verfahren Anwendung findet und welcher Mitgliedstaat zuständig ist (Art. 18 Scree-

ning VO).   

Je nach Ergebnis des Screenings werden Drittstaatsangehörige entweder einem Ver-

fahren zur Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz oder einem Rückkehrver-

fahren zugeordnet. 

Wird ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt, schließt sich ein unionsrechtlich 

geregeltes Asylverfahren an. In diesem Rahmen ist zunächst zu klären, welcher Mit-

gliedstaat nach der Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung (AMMVO) zustän-

dig ist. Im zuständigen Mitgliedstaat wird das Verfahren dann entweder als reguläres 

Asylverfahren oder als Grenzverfahren durchgeführt. 

Die frühzeitige Feststellung besonderer Schutzbedarfe im Screening ist dabei von gro-

ßer Bedeutung, da sie mitentscheidet, ob ein Grenzverfahren überhaupt in Betracht 

kommt oder ob aufgrund besonderer Verfahrensgarantien ein reguläres Verfahren er-

forderlich ist.  
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Beim Screening ist eine vorläufige Gesundheitskontrolle durch qualifiziertes medizini-

sches Personal vorgeschrieben, um insbesondere Bedarf an sofortiger Gesundheits-

versorgung oder Isolation aus Gründen der öffentlichen Gesundheit zu erkennen (Art. 

12 Abs. 1 Screening-VO).  

Daneben ist rechtlich festgehalten, dass eine vorläufige Prüfung der Vulnerabilität 

durch spezialisiertes, hierfür geschultes Personal der Überprüfungsbehörden durchge-

führt werden muss. Dabei können die Behörden von Nichtregierungsorganisationen 

und gegebenenfalls qualifiziertem medizinischem Personal unterstützt werden (Art. 

12 Abs. 3 Screening-VO).  

Grundsätzlich ist wichtig, zu verstehen, dass die vorläufige Erfassung möglicher Vul-

nerabilitäten im Screening keine automatische Berücksichtigung im weiteren Verfah-

ren sicherstellt. Entscheidend ist, ob und in welcher Weise die festgestellten Hinweise 

in den nachfolgenden Verfahrensschritten aufgegriffen und umgesetzt werden.    

Ebenso wissenswert in diesem Zusammenhang ist, dass die Screening-VO keine aus-

drücklich eigenständig geregelten Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen im Rahmen des 

Screenings vorsieht. Das Screening-Ergebnis selbst – also welchem Verfahren jemand 

zugewiesen wird – ist nicht als anfechtbarer Verwaltungsakt geregelt.  

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende im Screening  

Auch unbegleitete minderjährige Asylsuchende sind vom Screening betroffen. Bei 

ihnen bzw. bei Zweifeln am Alter erfolgt im Rahmen des Screenings ebenfalls eine vor-

läufige Vulnerabilitätsprüfung, zu der auch eine erste Einschätzung des Alters gehören 

kann. Diese ersetzt keine eigenständige altersbezogene Feststellung, sondern dient 

lediglich einer ersten Orientierung auf Grundlage vorhandener Informationen und Do-

kumente.   

Ergeben sich dabei Anhaltspunkte für eine Minderjährigkeit, sind frühzeitig geeignete 

Schutzmaßnahmen einzuleiten, insbesondere zur Sicherstellung einer rechtlichen Ver-

tretung.  
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Aus der Fachpraxis heraus wird empfohlen, dass zuständige Träger der Kinder- und Ju-

gendhilfe möglichst früh einbezogen werden, um schnell kinder- und jugendhilferecht-

liche Standards, eine entsprechende Altersklärung sowie eine (vorläufige) Inobhut-

nahme sicherzustellen (vgl. Terre des Hommes & Bundesfachverband Minderjährig-

keit und Flucht (BuMF) 2026: 7ff.).  

Der enthaltene Hinweis auf die Vorläufigkeit der Einschätzungen in der Screening-VO 

macht deutlich, dass es sich im Screening nicht um eine ausführliche bzw. abschlie-

ßende medizinische, psychologische oder jugendhilferechtliche Fachdiagnostik han-

delt. Das Screening kann Schutzbedarfe insbesondere aufgrund kurzer Fristen und be-

grenzter Rahmenbedingungen übersehen.   

Bestehen jedenfalls Anhaltspunkte dafür, dass eine Person unbegleitet minderjährig 

ist, sind nach deutschem Recht die jugendhilferechtlichen Schutzmechanismen, ins-

besondere die vorläufige Inobhutnahme und die Alterseinschätzung nach §§ 42a, 42f 

SGB VIII, zu beachten.  

Fristen  

Das Screening ist an den Außengrenzen grundsätzlich innerhalb von sieben Tagen 

nach dem ersten Aufgriff bzw. dem Erstkontakt mit den zuständigen Behörden abzu-

schließen (Art. 8 Abs. 3 Screening-VO). Zehn Tage sind bei bestimmten Krisensituati-

onen nach der Krisenverordnung (2024/1359) zulässig.  

Bei Personen, die im Inland aufgegriffen werden und noch kein Screening durchlaufen 

haben, beträgt die Frist drei Tage (Art. 8 Abs. 4 Screening-VO).   

Die kurzen Fristen machen deutlich, dass die vorläufige Identifikation von Vulnerabili-

täten bereits im frühen Behördenkontakt erfolgen soll. Für Beratungsstellen, die in die-

sem frühen Stadium tätig sind, bedeutet dies, dass Hinweise auf besondere Schutzbe-

darfe unverzüglich dokumentiert und an die zuständige Stelle weitergeleitet werden 

sollten – sofern die betroffene Person dem ausdrücklich zustimmt. Gerade in diesem 

frühen Stadium können entsprechende Hinweise ausschlaggebend für den weiteren 

Verlauf des Verfahrens sein.  
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Recht auf Information und Rolle von Beratungsstrukturen im Screening-Verfahren  

Drittstaatsangehörige, die dem Screening unterzogen werden, verfügen in dieser vor-

gelagerten Phase über bestimmte, unionsrechtlich geregelte Informationsgaran-

tien (Art. 11 Screening-VO).  

Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, betroffene Personen unverzüglich und in 

einer für sie verständlichen Sprache über folgende Punkte zu informieren  

• Zweck, Ablauf und Dauer des Screenings,  

• den vorläufigen Charakter des Screenings sowie dessen fehlende Aufenthalts-

begründung,  

• mögliche anschließende Verfahren (insbesondere Asylverfahren oder Rückfüh-

rungsverfahren),  

• Rechte und Pflichten während des Screenings.  

 

Vor dem Hintergrund begrenzter formeller Garantien kommt Beratungsstellen in der 

kurzen Screening-Phase faktisch eine unterstützende und vermittelnde Rolle zu.  

Sie können betroffene Personen  

• zur rechtlichen Einordnung des Screenings informieren,  

• auf besondere Schutzbedarfe oder Vulnerabilitäten aufmerksam machen,  

• Übergänge in nachgelagerte Verfahren beraterisch begleiten.  

 

Die Screening-VO räumt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, dass Überprüfungs-

behörden bei der vorläufigen Gesundheits- und Vulnerabilitätskontrolle durch Nichtre-

gierungsorganisationen und qualifiziertes medizinisches Personal unterstützt wer-

den (Art. 12 Abs. 3 Screening-VO). Ein allgemeines Beteiligungsrecht einzelner Bera-

tungsstellen folgt daraus nicht. Im Screening findet außerdem noch keine inhaltliche 

Entscheidung über einen Asylantrag statt.  
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2.4 Asylverfahren 

Ergibt das Screening bzw. das anschließende Zuständigkeitsbestimmungsverfahren 

nach der AMMVO, dass Deutschland für die Durchführung des Asylverfahrens zustän-

dig ist und kein Übergang in ein Asylgrenzverfahren erfolgt, wird die betroffene Person 

in das nationale Asylverfahren übergeleitet.   

Grenzverfahren sind vor allem dann nicht anzuwenden, wenn Antragstellenden mit be-

sonderen Bedürfnissen die erforderliche Unterstützung nicht gewährt werden kann 

(Art. 53 Abs. 2 lit. b und c AsylVfVO) oder wenn einschlägige medizinische Gründe, 

einschließlich Gründen der psychischen Gesundheit, entgegenstehen (Art. 53 Abs. 

2 lit. d AsylVfVO).   

Wird in ein reguläres Asylverfahren übergeleitet, erfolgt die Unterbringung in einer Auf-

nahmeeinrichtung im Sinne § 47 AsylG. Im Regelfall sollen Asylsuchende längstens 

bis zu 18 Monate in einer solchen Einrichtung der Bundesländer verbleiben. Für Fami-

lien mit minderjährigen Kindern gilt eine kürzere Höchstdauer von in der Regel sechs 

Monaten. Spätestens dann soll ihnen eine kommunale Unterbringung zugewiesen wer-

den. Diese Frist darf bei Familien mit minderjährigen Kindern auch im Fall von auslän-

derrechtlichen Sanktionen nicht verlängert werden.   

Bei Asylsuchenden ohne minderjährige Kinder kann die Dauer in einer Aufnahmeein-

richtung verlängert werden. Das ist möglich, wenn Mitwirkungspflichten schuldhaft 

verletzt oder falsche Angaben zur Identität gemacht werden. Für Personen aus soge-

nannten sicheren Herkunftsstaaten besteht in der Regel die Verpflichtung, für die 

Dauer des Asylverfahrens und im Falle einer ablehnenden Entscheidung bis zur Aus-

reise oder Abschiebung in der Aufnahmeeinrichtung zu bleiben.  

Für Familienangehörige gilt der Grundsatz der Familieneinheit. Bei der Unterbringung 

ist familiäres Zusammenleben zu berücksichtigen und möglichst zu ermöglichen, so-

weit keine überwiegenden Gründe entgegenstehen. 

In der Praxis kann dies erschwert sein, wenn Familienangehörige nicht zeitgleich ein-

gereist oder registriert wurden. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die zuständige Auf-

nahmebehörde frühzeitig und möglichst schriftlich zu kontaktieren.   



19 
 

In Aufnahmeeinrichtungen werden Grundleistungen erbracht, darunter Verpflegung so-

wie eine medizinische Erstversorgung. Art und Umfang der Leistungen richten sich 

nach §§ 3–6 AsylbLG.   

Die Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen dient vor allem der Bündelung und Be-

schleunigung von Verfahrensabläufen, wozu neben der Durchführung von Asylverfah-

ren im entsprechenden Fall auch Abschiebungen aus der Aufnahmeeinrichtung heraus 

gehören. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen können Beschränkungen der Bewe-

gungsfreiheit sowie Aufenthalts- und Meldepflichten angeordnet werden (§§ 56 ff. 

AsylG; §§ 68 ff. AsylG n.F.).  

Unter bestimmten Umständen kann die Wohnpflicht vorzeitig beendet werden. Dies 

kommt insbesondere in Betracht, wenn gesundheitliche Gründe oder sonstige zwin-

gende Gründe eine andere Unterbringung erforderlich machen (§ 49 Abs. 2 AsylG 

n.F.). Eine abweichende Unterbringung kann zudem geboten sein, wenn besondere 

Schutzbedarfe vorliegen.  

Hierzu zählen u.a. Menschen mit Beeinträchtigung sowie Personen, die Opfer physi-

scher, psychischer oder sexueller Gewalt geworden sind. Nach Art. 24 und 25 Auf-

nRL sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, solche besonderen Aufnahmebedarfe zu 

identifizieren und die Aufnahmebedingungen entsprechend anzupassen. Hierzu kann 

auch eine Unterbringung außerhalb regulärer Sammelunterkünfte erforderlich sein.      

Für die Unterbringung während des Asylverfahrens sind die Bundesländer zuständig. 

Um der Umsetzung der AufnRL gerecht zu werden, sollen sie geeignete Maßnahmen 

ergreifen, damit der „Schutz von Frauen, Kindern und weiteren schutzbedürftigen Per-

sonen” (§ 44 Abs. 2 AsylG n.F.) gewährleistet wird.   

Für die Durchführung und Entscheidung im Asylverfahren bzw. die Einhaltung von be-

sonderen Verfahrensgarantien ist allerdings das Bundesamt für Migration und Flücht-

linge (BAMF) zuständig. Dieses prüft den Asylantrag in materieller Hinsicht. Die Prü-

fung umfasst die persönliche Anhörung, die Ermittlung und Würdigung des Sachver-

halts sowie die Beurteilung der Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit der Angaben. Auf 

dieser Grundlage erfolgt die rechtliche Subsumtion, an deren Ende das BAMF durch 

schriftlichen Bescheid über das Vorliegen und die Art eines Schutzstatus entschei-

det oder den Asylantrag entsprechend ablehnt.  
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Seit 1996 setzt das BAMF sogenannte Sonderbeauftragte ein. Dabei handelt es sich 

um besonders geschulte Entscheider_innen mit spezifischer Zuständigkeit für be-

stimmte Fallgruppen, etwa unbegleitete Minderjährige, Opfer von Folter oder Gewalt, 

traumatisierte Personen, geschlechtsspezifisch Verfolgte oder Opfer von Menschen-

handel. Nach BAMF-internen Weisungen ist der Einsatz von Sonderbeauftragten 

grundsätzlich vorgesehen, wenn Anhaltspunkte für besondere Schutzbedarfe vorlie-

gen. Auf die Erforderlichkeit eines solchen Einsatzes können sowohl Beratungsstellen 

als auch die Asylsuchenden selbst unter Angabe entsprechender Gründe hinweisen.  

Der Einsatz von Sonderbeauftragten bestand bereits vor der GEAS-Reform und kann 

wesentlich dazu beitragen, besondere Verfahrensgarantien umzusetzen. Ob diese im 

Einzelfall tatsächlich eingehalten werden, hängt jedoch von der frühzeitigen Identifizie-

rung, Dokumentation und Weitergabe entsprechender Hinweise ab.   

Die verbindliche Prüfung besonderer Verfahrensgarantien ist nun unionsrechtlich in 

der neuen AsylVfVO geregelt. Nach Art. 20 sind die zuständigen Behörden verpflichtet, 

frühzeitig und individuell zu prüfen, ob eine asylsuchende Person aufgrund von Vulne-

rabilität besondere Verfahrensgarantien benötigt. Diese Prüfung wird so früh wie mög-

lich nach Asylantragstellung eingeleitet und fortlaufend angepasst. Sie ist innerhalb 

von 30 Tagen abzuschließen (Art. 20 Abs. 3 AsylVfVO), kann aber jederzeit erneut er-

folgen, wenn sich die Situation der betroffenen Person ändert. Werden besondere Be-

darfe erst später sichtbar, müssen sie auch später berücksichtigt werden.  

Damit ragt der Prozess der Identifizierung von Vulnerabilitäten unter Umständen über 

das Screening-Verfahren hinaus in das reguläre Asylverfahren hinein. Die im Screening 

gewonnenen Erkenntnisse müssen im weiteren Verfahren berücksichtigt werden, da-

mit die GEAS-Schutzgarantien nicht leer laufen.    

Mit Zustimmung der betroffenen Person können ärztliche oder psychologische Fach-

kräfte hinzugezogen werden. Fälle mit Hinweisen auf Folter, Vergewaltigung oder an-

dere schwere Gewalt sind dabei prioritär zu prüfen (Art. 20 Abs. 4 AsylVfVO). Daraus 

ergibt sich aber kein Zwang zu einer sofortigen inhaltlichen Entscheidung.  

Wird ein besonderer Verfahrensbedarf festgestellt, besteht während des gesam-

ten Asylverfahrens ein Anspruch auf angemessene Unterstützung, um Rechte wahr-

nehmen und Pflichten erfüllen zu können (Art. 21 Abs. 1 AsylVfVO).  
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Das bedeutet z.B., dass die Anhörung an die Bedürfnisse der vulnerablen Person ange-

passt werden muss (traumasensible Gesprächsführung, Pausen oder Unterbrechung 

der Anhörung, alters- und situationsgerechte Fragestellung, Berücksichtigung mögli-

cher Erinnerungslücken und Vermeidung unnötig retraumatisierender Befragung).   

Spezielle Schutzstandards für Minderjährige  

Für minderjährige Asylsuchende gilt das Kindeswohlprinzip als vorrangiger Maßstab 

aller Maßnahmen (Art. 22 Abs. 1 AsylVfVO). Minderjährige sind kindgerecht zu infor-

mieren, alters- und reifegerecht zu beteiligen und – soweit vorgesehen und mit dem 

Kindeswohl vereinbar – persönlich anzuhören.  

Anhörungen müssen durch speziell geschultes Personal sowie alters- und situations-

gerecht durchgeführt werden. Wird ausnahmsweise von einer persönlichen Anhörung 

abgesehen, ist dies zu begründen (Art. 22 Abs. 3 AsylVfVO).  

Begleitete Minderjährige sind in Anwesenheit eines sorge- oder verantwortungsbe-

rechtigten Erwachsenen und ggf. eines Rechtsbeistands anzuhören (Art. 22 Abs. 4 

AsylVfVO).  

Unbegleitete Minderjährige  

Während der Inobhutnahme trägt das Jugendamt die Verantwortung dafür, die rechtli-

che Vertretung zu klären. In der Praxis bedeutet das, dass beim Familiengericht die 

Bestellung einer Vormundschaft unverzüglich angeregt wird. Diese gesetzliche Vertre-

tung ist von zentraler Bedeutung, da sie die minderjährige Person rechtlich vertritt und 

durch das gesamte Asylverfahren begleitet.   

Durch die Vormundschaft hat die oder der Minderjährige eine feste Ansprechperson, 

mit der wichtige Schritte in behördlichen Verfahren und sowie bestehende Unsicher-

heiten geklärt werden können. Kommt es bei der Bestellung zu Verzögerungen, be-

steht die Gefahr, dass Minderjährige nicht umfassend über ihre Rechte informiert wer-

den oder diese nicht wirksam wahrnehmen können.     

Der Asylantrag wird in der Regel durch die gesetzliche Vertretung oder unter deren Mit-

wirkung gestellt. Nicht in jeder Fallkonstellation ist es die sinnvollste Option, einen 
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Asylantrag zu stellen. Empfehlenswert ist, zusätzlich eine spezialisierte Beratungs-

stelle aufzusuchen, die zu asyl- und aufenthaltsrechtlichen Fragen berät.  

Ausbau der beschleunigten Asylverfahren 

Im Rahmen der materiellen Prüfung von Asylanträgen sollen in Zukunft mehr beschleu-

nigte Verfahren (häufig als Schnellverfahren bezeichnet) durchgeführt werden.  

Gemeinsam ist den verschiedenen beschleunigten Verfahrensarten ihre verkürzte Ver-

fahrensdauer sowie ihre Anwendung auf bestimmte, gesetzlich definierte Fallkonstel-

lationen, etwa in Abhängigkeit von der Herkunft, der Verfahrenssituation oder weiteren 

rechtlich festgelegten Kriterien (z. B. sichere Herkunftsstaaten oder unionsweit be-

stimmte Schutzquoten). 

In solchen Verfahren kommt es häufig zu Ablehnungen als „offensichtlich unbegrün-

det“ im Sinne von § 30 AsylG. Gegen entsprechende Bescheide kann Klage vor dem 

Verwaltungsgericht erhoben werden; diese hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. 

Daher muss innerhalb einer Woche zusätzlich zur Klage ein Antrag auf vorläufigen 

Rechtsschutz gestellt werden. Passiert dies nicht oder wird der Eilantrag durch das 

Gericht abgelehnt, kann eine Abschiebung bereits während des laufenden Klagever-

fahrens durchgeführt werden.  

Im Zuge der GEAS-Reform wird der Anwendungsbereich beschleunigter Verfahren er-

weitert. Dies erfolgt vor allem durch die Einführung einer unionsweiten Liste sogenann-

ter sicherer Herkunftsstaaten sowie durch die Möglichkeit, Asylanträge aus Herkunfts-

ländern mit einer EU-weiten Schutzquote von höchstens 20 Prozent in beschleunigten 

Verfahren zu bearbeiten. In der Gesamtbetrachtung führt dies zu einer Ausweitung be-

schleunigter Verfahren und zu verkürzten Entscheidungsabläufen, bei gleichzeitiger 

Beibehaltung der besonderen Anforderungen an den gerichtlichen Eilrechtsschutz.   

Die Verkürzung von Verfahrensschritten sowie von Fristen für Rechtsbehelfe kann es 

vor allem vulnerablen Asylsuchenden faktisch erschweren, rechtliche Entscheidungen 

– etwa binnen einer Woche – prüfen zu lassen oder anwaltliche Vertretung in Anspruch 

zu nehmen. 
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2.5 Asylgrenzverfahren und Rückkehrgrenzverfahren 

Eine bedeutsame Neuerung durch die AsylVfVO ist die Einführung eines beschleunig-

ten Prüfungsverfahrens an der Grenze – des sogenannten Asylgrenzverfahrens. 

Art. 43 ff. AsylVfVO selbst spricht vom „Verfahren an der Grenze”. In Deutschland wird 

es als Asylgrenzverfahren (§18a AsylG n.F.) bezeichnet, obwohl es sich vom regulären 

Asylverfahren unterscheidet und andere Vorgaben gelten.   

Auch im Asylgrenzverfahren bleibt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) die zuständige Behörde für die inhaltliche Prüfung des Asylantrags und die 

Entscheidung über den Schutzstatus (im Screening ist das BAMF nicht zuständig, 

siehe Kapitel 2.3). Anders als im regulären Asylverfahren erfolgt die Prüfung jedoch 

unter beschleunigten Bedingungen und innerhalb eines spezifischen Grenzverfahrens-

rahmens.  

Liegen die Voraussetzungen des Art. 43 Abs. 1 AsylVfVO vor und ist einer der Tatbe-

stände des Art. 42 Abs. 1 gegeben, kann grundsätzlich ein Asylgrenzverfahren ange-

wendet werden. Dies gilt, sofern keine Ausnahmegründe nach Art. 53 AsylVfVO grei-

fen, Kapazitätsregeln eingehalten werden und die unionsrechtlichen Voraussetzun-

gen insgesamt vorliegen.  

Entsprechend betrifft das Asylgrenzverfahren in erster Linie Fälle, bei denen nach indi-

vidueller behördlicher Prüfung festgestellt wird, dass die antragstellende Person  

• eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung darstellt,  

• einen unzulässigen Folgeantrag gestellt hat,  

• gegenüber den Behörden offensichtlich unrichtige, unwahrscheinliche oder wi-

dersprüchliche Angaben gemacht hat,  

• Identitäts- oder Reisedokumente beseitigt hat,  

• oder aus einem Herkunftsstaat kommt, für den die EU-weite Schutzquote bei 

20 % oder weniger liegt.  

 

Das Asylgrenzverfahren endet nicht nur mit einer Schutzgewährung oder Ablehnung. 

Es kann auch enden, wenn die Voraussetzungen für ein Grenzverfahren wegfallen, die 

erforderliche Unterstützung oder Haftgarantien nicht gewährleistet werden können, 
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medizinische Gründe entgegenstehen oder vorgegebene Fristen ablaufen. Nach einer 

ablehnenden Entscheidung kann sich, wenn kein Recht auf Verbleib mehr besteht und 

die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, ein Rückkehrgrenzverfahren nach 

der Grenzrückführungsverordnung (EU) 2024/1349 (GrenzRVO) anschließen.   

Unterbringung, Fiktion der Nichteinreise  

Während des Asylgrenzverfahrens gilt die sogenannte Fiktion der Nichteinreise. Die 

betroffene Person wird für die Zwecke des Verfahrens rechtlich so behandelt, als habe 

sie das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats noch nicht betreten, obwohl sie sich tatsäch-

lich bereits dort aufhält.   

In der Praxis kann dies dazu führen, dass Betroffene während des Verfahrens an hierfür 

vorgesehenen Orten an der Grenze oder in Grenznähe untergebracht werden. Dies kann 

mit weitgehenden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit verbunden sein (Art. 9 und 

10 AufnRL; Art. 43 AsylVfVO). Je nach Ausgestaltung durch den jeweiligen Mitglied-

staat ist es möglich, dass Betroffene die Einrichtung nicht oder nur eingeschränkt ei-

genständig verlassen können.  

Ob diese Unterbringung als Beschränkung der Bewegungsfreiheit oder als Freiheits-

entziehung (Haft) einzustufen ist, ist rechtlich bzw. in der Fachöffentlichkeit umstritten 

und hängt von der konkreten Ausgestaltung ab. Nähere Angaben dazu sind in Kapitel 

2.7 zu finden.  

Rückkehrgrenzverfahren  

Wird ein Antrag auf internationalen Schutz im Asylgrenzverfahren abgelehnt, keine Ein-

reise erlaubt und greift keine Ausnahme (z.B. besondere Schutzbedürftigkeit, prakti-

sche Undurchführbarkeit), kann grundsätzlich ein Rückkehrgrenzverfahren durchge-

führt werden. Betroffene Asylsuchende können in diesem Fall grundsätzlich verpflich-

tet werden, sich weiterhin an der Außengrenze oder in deren Nähe an einem auferleg-

ten Ort aufzuhalten – und die bereits im Asylgrenzverfahren bestehende Fiktion der 

Nichteinreise bleibt bestehen. Die Verpflichtung, sich an einem zugewiesenen Aufent-

haltsort aufzuhalten, ist in der Regel mit einer Bindung an die zugewiesene Einrichtung 
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verbunden und geht mit Einschränkungen der Bewegungsfreiheit einher. Ob und unter 

welchen Bedingungen ein Verlassen des Aufenthaltsortes möglich ist (z. B. zeitlich be-

grenzte Ausgänge, Erlaubnis-/Begleitpflicht), hängt von der konkreten Ausgestaltung 

im jeweiligen Mitgliedstaat und vom Einzelfall ab. 

Das Rückkehrgrenzverfahren dient dazu, die Rückkehr möglichst zügig durch freiwil-

lige Ausreise oder Abschiebung umzusetzen. Die Abschiebung kann dabei sowohl in 

den Herkunftsstaat als auch in einen unionsrechtlich zulässigen Drittstaat erfolgen, 

wobei der Grundsatz des Non-Refoulement zu beachten ist (Art. 33 GFK, Art. 3 EMRK, 

Art. 19 GRCh). Während des Verfahrens bleibt es dabei, dass der Aufenthalt an den 

vorgesehenen Standorten keine Einreise in das Hoheitsgebiet begründet.    

In der Gesamtschau beläuft sich die Gesamtdauer aus dem Zusammenspiel von Asyl-

grenzverfahren und Rückkehrgrenzverfahren auf maximal 24 Wochen: bis zu 12 Wo-

chen für das Asylgrenzverfahren und bis zu 12 weitere Wochen für das Rückkehrgrenz-

verfahren. Auch während dieses Zeitraums gilt die betroffene Person weiterhin als 

nicht in das Hoheitsgebiet eingereist.  

Kann die Abschiebung nicht innerhalb dieser Frist durchgeführt werden, ist das Ver-

fahren nicht mehr im Rahmen eines Grenzverfahrens fortzuführen. Stattdessen ist das 

Rückkehrverfahren im Rahmen des allgemeinen Rückkehrsystems nach den Regelun-

gen fortzusetzen, die für Rückkehrverfahren im Inland außerhalb des Grenzverfah-

rens bestehen. Mit diesem Übergang entfällt regelmäßig die bisherige Fiktion der 

Nichteinreise; ein rechtmäßiger Aufenthalt wird dadurch aber nicht begründet. Maß-

nahmen zur Aufenthaltsbeendigung bzw. zur Abschiebung können auch anschließend 

fortgeführt werden.  

Im Rückkehrgrenzverfahren gilt die AufnRL zwar nicht mehr unmittelbar als Regel-

werk für die Aufnahme von Asylsuchenden. Die GrenzRVO verpflichtet die Mitglied-

staaten jedoch, an den vorgesehenen Standorten Mindeststandards in der Versor-

gung sicherzustellen und nimmt hierfür ausdrücklich auf die in der AufnRL festgeleg-

ten materiellen Aufnahmebedingungen Bezug.  
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Im Asylgrenzverfahren wird noch über den Antrag auf internationalen Schutz entschie-

den. Das Rückkehrgrenzverfahren setzt dagegen erst danach an: Es geht nur noch da-

rum, die bereits festgelegte Ausreisepflicht umzusetzen. Die betroffene Person befin-

det sich also grundsätzlich in einem Verfahren, das auf die Beendigung des Aufent-

halts abzielt, und hat in der Regel kein Recht mehr, im Land zu bleiben.    

Etwas anderes kann aber gelten, wenn gegen die ablehnende Asylentscheidung Klage 

und Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht eingelegt wur-

den. In diesem Fall ist entscheidend, ob diese Rechtsmittel aufschiebende Wir-

kung haben oder ob das Gericht eine solche anordnet.    

Rechtsschutz im Grenzkontext  

Für das Grenzverfahren ist unionsweit vorgesehen, dass alle beteiligten Verfahrens-

schritte – einschließlich Rechtsmittel und Gerichtsentscheidungen – in stark be-

schleunigter Form ausgestaltet werden. Die konkrete Ausgestaltung bleibt dem natio-

nalen Recht überlassen, ist aber an unionsrechtliche Mindestvorgaben gebun-

den. Enge zeitliche Vorgaben können besonders für vulnerable bzw. traumatisierte 

Personen eine zusätzliche Hürde darstellen. Die effektive Wahrnehmung von Rechts-

schutz kann damit erschwert sein. Daher sollten Asylsuchende durch Beratungs-

kräfte frühzeitig über Fristen informiert und bei Bedarf an spezialisierte Anwaltskanz-

leien oder Beratungsstellen verwiesen werden.   

Wenn Asylsuchende um die Erklärung eines Bescheids bitten, sollten Beratungs-

kräfte vor allem auf das Zustellungsdatum, die getroffene Entscheidung, deren Be-

gründung sowie die Rechtsmittelbelehrung einschließlich der dort genannten Fristen 

achten und diese in verständlicher Sprache erläutern. Juristische Einzelfragen 

und konkrete Handlungsschritte sollten spezialisierten Fachkräften und Anwaltskanz-

leien vorbehalten bleiben. Gleichzeitig sollten Beratungskräfte grundsätzlich in der 

Lage sein, die Dringlichkeit eines Bescheids einzuschätzen und eine erste Orientierung 

zu geben, um Betroffene passend weiterleiten zu können.  
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Auf unionsrechtlicher Ebene ist vorgesehen, dass Mitgliedstaaten im Grenzverfahren 

den Zugang von Nichtregierungsorganisationen und Rechtsanwält_innen gewährleis-

ten. Einschränkungen dieses Zugangs sind nur unter engen Voraussetzungen zulässig 

und dürfen die wirksame Kontaktaufnahme nicht unverhältnismäßig erschweren oder 

unmöglich machen.  

Die AsylVfVO differenziert systematisch zwischen verschiedenen Formen rechtlicher 

Unterstützung:  

• Art. 16: Anspruch auf rechtliche Beratung („legal counselling“) bereits im Ver-

waltungsverfahren  

• Art. 17 und 19: Anspruch auf rechtliche Unterstützung und Vertretung („legal as-

sistance and representation“) insbesondere im Rechtsbehelfsverfahren  

 

Dabei geht Art. 16 über eine bloße Rechtsauskunft hinaus: Die Mitgliedstaaten sind 

verpflichtet, eine qualifizierte rechtliche Beratung bereitzustellen, die auch individuelle 

Orientierung im Verfahren umfasst, etwa zur Antragstellung, zu Rechten und Pflichten 

sowie zu Verfahrensoptionen. Der Gesetzgeber beschränkt sich in der Neufassung 

des AsylG in § 12b auf die Einführung einer niedrigschwelligen Rechtsauskunft durch 

das BAMF; daneben besteht mit § 12a AsylG eine behördenunabhängige Asylverfah-

rensberatung, deren Weiterfinanzierung derzeit politisch in Frage gestellt wird.   

Die weitergehenden Anforderungen des Art. 17 AsylVfVO werden im deutschen Recht 

nicht durch eine eigenständige Regelung im AsylG ausgestaltet, sondern über allge-

meine verwaltungsgerichtliche Mechanismen wie Prozesskostenhilfe im Rechts-

behelfsverfahren umgesetzt.  

Art. 15 AsylVfVO verpflichtet die Mitgliedstaaten, auch im Grenzverfahren Zugang zu 

unabhängiger rechtlicher Unterstützung durch Rechtsanwält_innen und NGOs sicher-

zustellen. Ob dieser Zugang in der Praxis tatsächlich verfügbar, erreichbar und wirk-

sam ist, hängt von den konkreten Rahmenbedingungen ab – vor allem von einer aus-

reichenden und verlässlichen Finanzierung entsprechender Beratungsstrukturen. 
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Gerade im Verwaltungsverfahren – und besonders in Grenzverfahren mit verkürzten 

Fristen – können die Möglichkeiten zur Inanspruchnahme individualisierter Rechtsbe-

ratung eingeschränkt sein. Beratungskräfte sollten daher frühzeitig auf bestehende Un-

terstützungsangebote hinweisen und bei Bedarf an spezialisierte Stellen vermitteln. 

Besonders schutzbedürftige Asylsuchende in den Grenzverfahren  

Unbegleitete Minderjährige sind gemäß Art. 53 Abs. 1 AsylVfVO vom Asylgrenzverfah-

ren ausgenommen, sofern keine der gesetzlichen Ausnahmen greift. Werden unbeglei-

tete Minderjährige dennoch dem Asylgrenzverfahren unterzogen, setzt dies besondere 

rechtliche Voraussetzungen voraus.  

Die Mitgliedstaaten müssen nach Art. 23 Abs. 1 AsylVfVO sicherstellen, dass unbe-

gleitete Minderjährige so vertreten und unterstützt werden, dass sie ihre Rechte aus 

der AsylVfVO, der AMMVO, der AufnRL und der EurodacVO wirksam wahrnehmen und 

die daraus resultierenden Pflichten erfüllen können.  

Antragstellende mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme oder besonderen Ver-

fahrensgarantien (vulnerable Asylsuchende) sind aus dem Grenzverfahren herauszu-

nehmen, wenn ihnen die erforderliche Unterstützung im Rahmen dieses Verfahrens 

nicht gewährt werden kann (Art. 53 Abs. 2 AsylVfVO i. V. m. Art. 24 AufnRL).   

Das betrifft insbesondere Personen, deren besondere Bedürfnisse – etwa aufgrund 

schwerer psychischer oder physischer Erkrankungen, Behinderungen oder Folgen von 

Folter und Gewalt – innerhalb der Rahmenbedingungen des Grenzverfahrens nicht an-

gemessen berücksichtigt werden können. Wichtig ist: Es besteht keine generelle Aus-

nahme für Personen mit besonderen Schutzbedarfen. Die Herausnahme erfolgt nur 

dann, wenn die erforderliche Unterstützung in einem Verfahren an der Grenze tatsäch-

lich nicht gewährleistet werden kann.  

Die Prüfung muss individuell erfolgen und darf nicht schematisch vorgenommen wer-

den. Können die Mitgliedstaaten die besonderen Bedürfnisse innerhalb des Grenzver-

fahrens decken, verbleiben die Betroffenen im Verfahren.  
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Familien mit Minderjährigen sind nicht generell vom Grenzverfahren ausgenommen. Al-

lerdings müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Kindeswohl, Familieneinheit, 

kindgerechte Unterbringung, Zugang zu medizinischer Versorgung und altersgerechte 

Information während des gesamten Verfahrens gewährleistet sind.  

Aufnahmebedingungen in den neuen Grenzverfahren  

Während der Verfahren an der Grenze sollen unionsrechtliche Mindeststandards bei 

der Aufnahme Anwendung finden. Die Mitgliedstaaten sind demnach verpflichtet, ins-

besondere die Versorgung mit Nahrung, Unterkunft und medizinische Notfallversor-

gung sicherzustellen.  

Fachkräfte sollten beachten, dass der Versorgungsanspruch in Grenzverfahren oder 

mit Ablehnung des Asylantrags nicht automatisch entfällt und Betroffene auch in die-

ser Phase auf ihre Rechte hingewiesen werden sollten.  

Insbesondere bei Personen mit schweren psychischen Erkrankungen oder Traumafol-

gestörungen kann die Fähigkeit, innerhalb der kurzen Fristen eigenständig Rechtsbe-

helfe einzulegen, stark eingeschränkt sein. Zwar können Betroffene Rechtsmittel 

grundsätzlich auch ohne anwaltliche Vertretung beim zuständigen Gericht einlegen, 

Rechtsantragsstellen bieten jedoch keine Beratung an und die Materie ist für Be-

troffene meistens zu komplex.  

Je verdichteter das Verfahren ausgestaltet ist, desto eher kann es dazu kommen, dass 

gesundheitliche Einschränkungen, Traumafolgen oder besondere Schutzbedarfe nicht 

rechtzeitig dokumentiert und berücksichtigt werden. Daraus ergibt sich die fachliche 

Notwendigkeit, Beratungshandlungen mit den jeweiligen Verfahrensvorgaben und Ver-

fahrensschritten zu verzahnen.   

Gerade für Familien, Kinder, Jugendliche und traumatisierte Personen kann die zeitli-

che Straffung von Verfahren zu einer Zunahme bereits bestehender Belastungen füh-

ren. In der Praxis ist deshalb besonders wichtig, behördliche Entscheidungen, Fristen, 

Unterbringungssituationen und gesundheitliche Warnzeichen nicht isoliert, sondern im 

psychosozialen Zusammenwirken zu betrachten.  
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2.6 Sekundärmigrationszentren  

Das Aufnahmesystem wird ab dem 12.06.26 durch die Neuregelung in § 44 Abs. 1a 

AsylG n.F. flankiert, die es den Bundesländern ermöglicht, gesonderte Aufnahmeein-

richtungen zur Durchführung von Verfahren bei Sekundärmigration einzurichten. Ob 

diese sogenannten Sekundärmigrationszentren eingerichtet werden, bleibt den einzel-

nen Bundesländern überlassen.   

Sekundärmigrationszentren wurden als ergänzender nationaler Baustein in das GEAS-

Anpassungsgesetz aufgenommen, sie sind keine explizite Vorgabe im EU-Recht.  

Es handelt sich um Einrichtungen für Asylsuchende, die sich „in einem anderen Mit-

gliedstaat aufzuhalten haben oder denen ein anderer Mitgliedstaat bereits internatio-

nalen Schutz gewährt hat“ (§ 44 Abs.1a AsylG n.F.). 

Die Kriterien für die Zuständigkeitsprüfung bzw. Vorgaben der AMMVO gelten aller-

dings auch unabhängig davon, ob Sekundärmigrationszentren eingerichtet werden 

oder nicht. Entscheiden sich Bundesländer gegen die Errichtung von Sekundärmigrati-

onszentren, bleiben die Betroffenen in der ihnen zugewiesenen Aufnahmeeinrichtung; 

die Zuständigkeitsprüfung nach der AMMVO erfolgt dann innerhalb der regulären 

Strukturen.  

Wird der Asylantrag als unzulässig abgelehnt bzw. festgestellt, dass ein anderer Staat 

für das Asylverfahren zuständig ist, besteht die Wohnverpflichtung in einer Aufnahme-

einrichtung oder einem Sekundärmigrationszentrum bis zur Ausreise oder bis zum 

Vollzug der Abschiebung fort, längstens jedoch für 24 Monate. Stellt das BAMF fest, 

dass Deutschland für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, endet diese 

besondere Wohnpflicht vorzeitig. Bereits verbrachte Aufenthaltszeiten werden ange-

rechnet (§ 47 Abs. 1b AsylG n.F.).  

Der darauffolgende neue Absatz 1c enthält eine Sonderregelung für Familien mit min-

derjährigen Kindern. Für Familien mit minderjährigen Kindern ist diese Wohnverpflich-

tung zeitlich stärker begrenzt. Sie besteht zunächst für längstens sechs Monate und 

kann nach Erlass einer Überstellungsentscheidung oder einer Unzulässigkeitsent-

scheidung um weitere sechs Monate verlängert werden. Insgesamt darf sie zwölf Mo-

nate nicht überschreiten (§ 47 Abs. 1c AsylG n.F.).    
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Das System charakterisiert sich durch zentralisierte Unterbringung, eine stärkere Ver-

fahrenskonzentration sowie Aufenthalts- sowie Meldepflichten. Die Aufenthalts- und 

Meldepflichten sind nicht ausschließlich auf Sekundärmigrationszentren beschränkt, 

sondern können auf ähnliche Weise in regulären Aufnahmeeinrichtungen angeordnet 

werden. Sekundärmigrationszentren unterscheiden sich allerdings durch ihren spezifi-

schen Zweck, den Verfahrenskontext (Zuständigkeits-/Überstellungsverfahren) und ei-

nige weitergehende Spezifika im Vergleich § 68 (Sekundärmigrationszentren) vs. § 68a 

(Aufnahmeeinrichtungen).  

So ist für Sekundärmigrationszentren festgehalten, dass die zuständige Landesbe-

hörde anordnen kann, dass sich die betroffene Person ausschließlich an dem nach § 

47 Abs. 1b und 1c bestimmten Ort aufhalten darf (§ 68 Abs. 1 AsylG n.F.). Eine solche 

Anordnung wird u.a. bei „Fluchtgefahr“ erlassen, wenn sie zur wirksamen Verhinderung 

einer „Flucht“ erforderlich ist; § 68 Abs. 2 AsylG n.F. sieht hierfür eine widerlegliche 

Vermutung der Fluchtgefahr vor, die nur unter engen Voraussetzungen widerlegt wer-

den kann. Die betroffene Person muss glaubhaft machen, dass wegen ihrer persönli-

chen Verhältnisse und sozialen Bindungen in Deutschland auszuschließen ist, dass sie 

sich dem Verfahren entziehen wird. 

Die „Beschränkung der Bewegungsfreiheit“ ist an die Dauer der besonderen Wohnver-

pflichtung nach § 47 Abs. 1b und 1c AsylG n.F. gekoppelt (§ 68 Abs. 3 AsylG n.F.) und 

kann – je nach Konstellation – auch außerhalb der Nachtzeit bis zu den in § 68 Abs. 4 

AsylG n.F. genannten Höchstdauern angeordnet werden.  

Ergänzend kann die Behörde eine Meldepflicht festlegen (§ 68 Abs. 6 AsylG n.F.). Für 

das vorübergehende Verlassen der Aufnahmeeinrichtung enthält § 68 Abs. 5 AsylG n.F. 

eine Erlaubnisregelung sowie Informations- und Anzeigepflichten, das Verlassen und 

die Rückkehr müssen durch die Asylsuchenden angezeigt werden. Die Anordnung 

muss schriftlich erlassen, begründet und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen 

werden (§ 68 Abs. 7 AsylG n.F.). 
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Für reguläre Aufnahmeeinrichtungen sieht § 68a AsylG n.F. ebenfalls die Möglichkeit 

vor, im Einzelfall anzuordnen, dass sich eine betroffene Person nur an dem nach § 47 

Abs. 1 bestimmten Ort aufhalten darf (§ 68a Abs. 1 AsylG n.F.), und ergänzend eine 

Meldepflicht festzulegen (§ 68a Abs. 3 AsylG n.F.). Auch hier ist eine schriftliche Ent-

scheidung mit einer Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung vorgesehen (§ 68a Abs. 

4 AsylG n.F.) sowie eine Erlaubnis- und Informationsregelung zum vorübergehenden 

Aufenthalt außerhalb des Ortes (§ 68a Abs. 2 AsylG n.F.). Anders als § 68 enthält § 

68a aber keine Vermutungsregel zur Fluchtgefahr. 

In der Debatte um die Einrichtung von Sekundärmigrationszentren wurde u.a. vom 

Deutschen Institut für Menschenrechte kritisiert, dass die Zentren das Risiko bergen, 

individuelle Schutzbedarfe nicht ausreichend zu berücksichtigen, und dass die Anord-

nung der weitreichenden Aufenthalts- und Meldepflichten unverhältnismäßig in das 

Grundrecht der Freiheit der Person eingreifen könne (vgl. Deutsches Institut für Men-

schenrechte 2025a; 2025b).  

Der Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) hebt hervor, dass die Bun-

desregierung mit sehr weitreichenden freiheitsbeschränkenden und freiheitsentzie-

henden Maßnahmen aus Sicht des SVR teilweise über die Vorgaben des GEAS hinaus-

gehe. Er verweist außerdem auf Forschungsergebnisse, wonach die Unterbringung in 

großen Gemeinschaftsunterkünften – insbesondere in Kombination mit freiheitsbe-

schränkenden Maßnahmen – negative Auswirkungen auf die körperliche und seeli-

sche Gesundheit der betroffenen Asylsuchenden haben könne. Zudem könnten mögli-

che Einschränkungen der Bewegungsfreiheit den Zugang zu unabhängiger Rechtsbe-

ratung und effektiven Beschwerdewegen erschweren (SVR 2025). 

Im GEAS-Anpassungsgesetz begründet die Bundesregierung die Regelungen: 

 „Durch die zentrale Unterbringung und die konsequente Anwendung der Möglichkeiten 

des neuen § 47a soll die Anzahl der Überstellungen von Dublin-Fällen und Rückführungen 

in einem anderen Mitgliedstaat bereits anerkannt Schutzberechtigter signifikant erhöht 

werden“ (Deutscher Bundestag: BT-Drs. 21/1848, Gesetzesentwurf vom 29.09.2025: 81). 
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2.7 Bewegungseinschränkung und Haft  

Das vorgelagerte Screening und Grenzverfahren können unionsweit – je nach Umset-

zung – in stark kontrollierten, halboffenen oder geschlossenen, Einrichtungen durch-

geführt werden. Dies wirft die Frage auf, wann die Ausgestaltung faktisch einem Frei-

heitsentzug gleichkommt. Entscheidend ist eine Gesamtbetrachtung der Umstände 

des Einzelfalls, insbesondere Intensität und Dauer der Maßnahme sowie die tatsächli-

che und realistisch nutzbare Möglichkeit, sich ihr zu entziehen. Eine formale Ausreise-

möglichkeit ist nicht allein entscheidend.  

 
§ 18a AsylG n. F. sieht vor, dass die Ausreise grundsätzlich offensteht und auf Verlan-

gen ermöglicht werden muss. Maßgebend bleibt allerdings, ob diese Ausreisemöglich-

keit im Einzelfall praktisch realisierbar ist. Andernfalls kann ein faktischer Zwangscha-

rakter fortbestehen. 

 
Unabhängig von der rechtlichen Einordnung kann es in der Praxis zu Konstellationen 

kommen, in denen sich die Situation für Betroffene faktisch wie Freiheitsentzug dar-

stellt bzw. anfühlt (vgl. Deutsches Kinderhilfswerk 2025). Beratungskräfte sollten 

diese Ebene neben der rechtlichen Ebene unbedingt mitdenken. 

Haft  

Um das Asyl- und Aufnahmesystem in seiner komplexen Architektur zu erfassen, ist es 

wichtig, dass sich Beratungskräfte auch mit dem Haftsystem als Baustein des 

GEAS auseinandersetzen. Das Haftsystem ist zwar kein rechtsfreier Raum. Haft greift 

aber tief in die Grundrechte der Betroffenen ein.  

Die Haft dient in erster Linie der Sicherung des Verfahrens (Art. 10 AufnRL) sowie – je 

nach Konstellation – der Vorbereitung und Durchführung von Abschiebungen.      

Mit den §§ 69–70b AsylG n.F. hat der Gesetzgeber ein eigenständiges Haftregime ge-

schaffen, das Freiheitsentzug im Rahmen der unionsrechtlich eröffneten Möglichkei-

ten bereits in frühe Phasen des Asylverfahrens integriert. Die Neuregelungen erweitern 

die Möglichkeiten der Haftanordnung im Vergleich zur bisherigen Rechtslage.   
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Nach § 69 AsylG n.F. kann die sogenannte Asylverfahrenshaft zur Sicherung des Ver-

fahrens angeordnet werden, sofern ein unionsrechtlich zulässiger Haftgrund im Sinne 

von Art. 10 AufnRL vorliegt, etwa Fluchtgefahr oder die Erforderlichkeit der Identitäts-

klärung. Die Haft bedarf einer richterlichen Anordnung, ist zeitlich begrenzt und kommt 

nur als letztes Mittel in Betracht. Mildere Maßnahmen müssen im Einzelfall geprüft 

und als ungeeignet ausgeschlossen werden (Ultima-Ratio-Prinzip).   

§ 70a AsylG n.F. regelt die Ausgestaltung der Haft und erfasst dabei ausdrücklich auch 

die Inhaftierung vulnerabler Asylsuchender. Die konkrete Ausgestaltung im nationalen 

Recht lässt eine Inhaftierung dieser Personengruppe unter angepassten Haftbedin-

gungen explizit zu.  

Nach § 70b AsylG n.F. kann im Anschluss an eine ablehnende Entscheidung Haft zur 

Sicherung der unmittelbaren Abschiebung angeordnet werden. Diese entspricht funk-

tional der Sicherungshaft nach der Rückführungsrichtlinie, ist jedoch in das Grenzver-

fahren eingebettet.  

Es kann zu aufeinanderfolgenden Freiheitsentziehungen kommen, deren Gesamtwir-

kung in der Arbeit mit Betroffenen bedacht werden muss. 

Die AufnRL sieht unionsrechtlich vorgegebene Haftgründe vor (Art. 10 AufnRL). Vo-

raussetzung ist eine eigenständige Prüfung im Einzelfall, insbesondere im Hinblick auf 

die Verhältnismäßigkeit. 

Wird Haft angeordnet, unterliegt sie einer unverzüglichen und effektiven gerichtlichen 

Kontrolle (Art. 11 AufnRL; Art. 5 Abs. 4 EMRK). Diese muss die Rechtmäßigkeit voll-

ständig überprüfen und auch zur Beendigung des Freiheitsentzugs führen können. 

Auch die Fortdauer der Haft ist regelmäßig – sowohl auf Antrag als auch von Amts 

wegen – gerichtlich zu kontrollieren.   

Für Minderjährige, Familien und andere schutzbedürftige Personen gelten grundsätz-

lich besondere Schutzanforderungen (insb. Art. 13 AufnRL, Art. 24 GRCh). Ihre Inhaf-

tierung ist auf Ausnahmefälle zu beschränken und auf möglichst kurze Zeiträume zu 

begrenzen. Sie ist nur zulässig, wenn keine ernsthafte Gefährdung der körperlichen 

oder psychischen Gesundheit besteht und die Haftbedingungen speziell ausgestaltet 

sind (Art. 10–13 AufnRL).  
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Gleichzeitig schließt das Unionsrecht die Inhaftierung vulnerabler Asylsuchender nicht 

vollständig aus. Auch die Inhaftierung minderjähriger Asylsuchender ist nicht generell 

ausgeschlossen, sondern unter engen Voraussetzungen, als letztes Mittel und für 

möglichst kurze Zeiträume laut neuem EU-Recht in Ausnahmefällen zulässig (Art. 13 

AufnRL). 

Hinzu kommt, dass mit dem GEAS-Anpassungsgesetz ab dem 12.06.26 die 2024 ein-

geführte verpflichtende Anwaltsbeiordnung bei Abschiebungshaft und Ausreisege-

wahrsam im Zuge der Änderungen des GEAS-Anpassungsgesetzes entfällt. Damit ist 

ein Instrument entfallen, das den Zugang zu anwaltlicher Vertretung im Haftkontext 

sicherstellte. 

Unabhängig von der Frage der juristischen Zulässigkeit können die aus den benannten 

Umständen folgenden Belastungen für die Betroffenen hoch sein. Insbesondere kön-

nen vulnerable Asylsuchende Zwangssituationen als besonders belastend erleben. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk etwa hebt hervor, dass Kinder auf eine Haft mit über-

wältigenden Gefühlen der Angst und Ohnmacht, Schlafstörungen, Depressionen und 

dem Verlust von Vertrauen in Erwachsene und Institutionen reagieren (vgl. Deutsches 

Kinderhilfswerk 2025: 2 ff.). 

Vor diesen Hintergründen verändern sich auch die Anforderungen an die Beratungs-

praxis. Beratungsstellen sind verstärkt gefordert, sich mit dem neuen Komplex aus 

früh greifenden Verfahrensentscheidungen und strukturellen Rahmenbedingungen 

des Asylsystems im Zusammenspiel mit freiheitsbeschränkenden und freiheitsentzie-

henden Maßnahmen auseinanderzusetzen und die daraus resultierenden Hand-

lungsoptionen für Betroffene individuell einzuordnen.  

Vor dem Hintergrund, dass die Neuregelungen freiheitsbeschränkende und freiheits-

entziehende Maßnahmen bereits in frühen Verfahrensphasen vorsehen, verändern 

sich auch die Anforderungen an die Beratungspraxis. Beratungsstellen sind verstärkt 

gefordert, sich mit dem Zusammenspiel der Maßnahmen auseinanderzusetzen und 

die daraus resultierenden Handlungsoptionen für Betroffene individuell einzuordnen. 
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2.8 Rolle von Beratungskräften 

Beratungskräfte übernehmen in den bisher genannten Zusammenhängen des Asyl- 

und Aufnahmesystems eine wichtige Brückenfunktion. Sie entscheiden nicht über Ver-

fahren, können aber dazu beitragen, dass besondere Schutzbedarfe erkannt, verstan-

den und weitergeleitet werden.  

Sie tragen dazu bei, komplexe Verfahrensabläufe verständlich zu machen, auf dro-

hende Fristversäumnisse hinzuweisen, gesundheitliche oder psychosoziale Belas-

tungslagen sichtbar zu machen und Betroffene bei der Wahrnehmung ihrer Rechte zu 

unterstützen.  

Gerade unter Bedingungen beschleunigter Verfahren kommt ihnen eine besondere Be-

deutung zu, weil schon geringe Verzögerungen oder Missverständnisse gravierende 

Folgen für den weiteren Verfahrensverlauf haben können.  

Zugleich stehen Beratungskräfte selbst unter erhöhtem Druck: Sie müssen in kurzer 

Zeit Vertrauen aufbauen, Schutzbedarfe erkennen, gegebenenfalls medizinische oder 

psychologische Abklärungen anstoßen und zwischen rechtlichen, sozialen und ge-

sundheitlichen Unterstützungssystemen vermitteln.  

Wo hierfür Zeit, Zugänge und Kooperationsstrukturen fehlen, steigt das Risiko, dass 

besonders belastete Personen im Verfahren nicht angemessen erfasst werden. Umso 

wichtiger sind verlässliche Vermittlungsstrukturen, interdisziplinäre Zusammenarbeit 

und ausreichend ausgestattete vertrauliche Beratungsangebote.  

Das gilt in besonderer Weise für Personen, die sich in einem Asylgrenzverfahren, Rück-

kehrgrenzverfahren oder Haft befinden. Die Kombination aus räumlicher Eingrenzung, 

Zeitdruck, Verfahrensunsicherheit und drohender Abschiebung kann psychosozi-

ale Belastungen verstärken. Psychische Belastungen können außerdem die Fähigkeit 

zur Wahrnehmung von Verfahrensrechten stark beeinträchtigen.  
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Beratung in diesem Feld braucht daher eine doppelte Perspektive: Sie muss sowohl 

psychosozial stabilisieren als auch verfahrensbezogen orientieren. Dazu gehört insbe-

sondere,  

• Belastungsanzeichen ernst zu nehmen,  

• Hinweise auf Vulnerabilität sorgfältig und nachvollziehbar zu dokumentieren,  

• Betroffene über Rechte, Fristen und Unterstützungswege verständlich zu infor-

mieren,  

• bei Bedarf an medizinische, psychotherapeutische, jugendhilferechtliche oder 

anwaltliche Stellen weiterzuvermitteln,  

• und die Grenzen der eigenen Rolle klar zu benennen.  

 

Wo theoretische Rechte in der Praxis nur schwer zugänglich sind, kann qualifizierte 

Beratung helfen, Schutzrechte überhaupt erst wirksam werden zu lassen.  

Durch die Vorverlagerung freiheitsrelevanter Maßnahmen und die räumliche Neuord-

nung des Systems sind Beratungskräfte in Zukunft verstärkt mit Fragen und Konse-

quenzen aus der rechtlichen Einordnung von Bewegungsbeschränkung und Freiheits-

entziehung und der Berücksichtigung von Vulnerabilitäten in diesem Komplex konfron-

tiert. Hinzu kommen praktische Herausforderungen, insbesondere ein möglicher-

weise erschwerter Zugang zu den Betroffenen sowie ein erhöhter Zeitdruck, da ent-

scheidende rechtliche Weichenstellungen bereits in sehr frühen Verfahrensstadien er-

folgen. Damit gewinnt auch die Sicherstellung effektiven Rechtsschutzes unter diesen 

Bedingungen besondere Bedeutung.   

Wo psychosoziale Problemlagen der betroffenen Menschen unter diesen Bedingun-

gen steigen, erhöhen sich die Anforderungen an eine professionelle Beratung. Der Pro-

fessionalisierungsdruck steigt, um effektiv wirken zu können und Beratung zielgenau 

auf die Bedingungen und Möglichkeiten des konkreten Einzelfalls anzupassen.   

Außerdem schaffen die komplexen Rechte, Pflichten und Einschränkungen des Einzel-

nen, die aus einer Vielzahl an zusammenhängenden Gesetzen und Verordnungen re-

sultieren, ein noch größeres Wissensgefälle zwischen Berater_inen und Klient_innen. 

Das erzeugt erhöhte Anforderungen in der Beratung in Hinsicht auf den Umgang mit 

dem pädagogischen Spannungsfeld Autonomie vs. Intervention. Schließlich ist ein 
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Grundsatz von pädagogisch-professionellem Handeln, den Betroffenen möglichst viel 

Autonomie in der Entscheidungsfindung zu lassen und so wenig wie möglich zu inter-

venieren.   

Unter den Umständen von Zeitdruck, eingeschränkten Möglichkeiten und erhöhten 

Wissenshierarchien braucht es besonderes Fingerspitzengefühl in der Frage, wann es 

bei einer rein informativen Beratung bleibt und wann Beratung unter Zustimmung der 

Betroffenen aktiv interveniert, um die Rechte auch praktisch zu sichern.   

Vor der Weitergabe von Informationen zu Vulnerabilitäten muss das Einverständnis der 

betroffenen Person eingeholt werden, idealerweise schriftlich. Sensible Angaben dür-

fen nur nach umfassender Aufklärung und auf ausdrücklichen Wunsch der ratsuchen-

den Person weitergegeben werden.    

Werden im Rahmen einer Beratung Hinweise auf besondere Schutzbedarfe erkennbar, 

können diese mithilfe eines Meldebogens an die zuständige Behörde übermittelt wer-

den. Ziel ist eine strukturierte Dokumentation und methodische Vorgehensweise. Dar-

über hinaus kann beispielsweise der Einsatz von Sonderbeauftragten für die Anhörung 

vulnerabler Personengruppen oder eine Sprachmittlung eines bestimmten Ge-

schlechts beantragt werden. Die zuständige Behörde nimmt die übermittelten Anga-

ben zur Akte und prüft, ob daraus weitere Maßnahmen oder besondere Verfahrens-

rechte folgen.   

Da Ratsuchende traumatisiert sein könnten, empfiehlt sich eine nicht-konfronta-

tive Gesprächsführung. Statt direkt nach belastenden Erlebnissen zu fragen, kann es 

sinnvoll sein, zunächst allgemeine Informationen zu Rechten, Pflichten und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten zu vermitteln. Die ratsuchende Person entscheidet dann selbst, 

ob und in welchem Umfang sie diese Informationen auf ihre eigene Situation bezieht, 

welche weiterführenden Fragen sie stellt und welche intimen persönlichen Informatio-

nen sie geben möchte. Ein solcher Einstieg kann die Beratungsbeziehung stärken und 

gibt der ratsuchenden Person gleichzeitig die Möglichkeit, Kompetenz und Vertrauens-

würdigkeit der beratenden Person einzuschätzen. Wenn belastende Erfahrungen von 

der ratsuchenden Person von sich aus geschildert werden, sollte mit Anerkennung, 

Empathie und traumasensibler Haltung reagiert werden.  
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Zur strukturierten Erhebung von Vulnerabilitäten können in passenden Situationen Fra-

gebögen eingesetzt werden. Voraussetzung ist allerdings eine transparente Erklärung 

des Vorgehens sowie die informierte Zustimmung des Gegenübers. Eine Erhe-

bung sollte nur dann erfolgen, wenn sie dem konkreten Anlass und Auftrag angemes-

sen ist.  

Fachstellen haben dafür methodische Instrumente entwickelt:  

• der PROTECT-Fragebogen („Process of Recognition and Orientation of Tor-

ture Victims in European Countries to Facilitate Care and Treatment“), verfüg-

bar in sieben europäischen Sprachen, entwickelt unter Beteiligung des Zent-

rums ÜBERLEBEN; er dient der Früherkennung von Asylsuchenden mit trauma-

tischen Erlebnissen;  

• der Fragebogen des TRAKS-Projekts (Refugio Thüringen / PSZ Düsseldorf 

e. V.), zur Früherkennung psychischer Belastungen bei geflüchteten Kindern und 

Jugendlichen, unter Einbezug des familiären Systems/Bezugssystems; eben-

falls mehrfach übersetzt vorliegend;  

• der „Meldebogen Vulnerabilitäten“ von IBIS e.V.   zur Dokumentation von Vul-

nerabilitäten und zur Auslösung besonderer Verfahrensgarantien gemäß Auf-

nRL (EU 2024/1346, Art. 24–28).  

 
Bei stellvertretendem Handeln (z. B. bei Behördenkontakten, Antragstellungen oder 

der Meldung besonderer Schutzbedarfe) sollte der Umfang auf das notwendigste Maß 

begrenzt werden, wenn eine ratsuchende Person diese Aufgaben nicht selbst überneh-

men kann. Alle erstellten Dokumente sollten erläutert und der betroffenen Person in 

Kopie ausgehändigt werden. Ziel bleibt immer die Stärkung von Autonomie; Abhängig-

keiten sind nur vorübergehend legitim, solange sie unbedingt notwendig, abge-

stimmt und zweckgebunden sind. Die Entscheidungs- und Handlungsmacht sollte 

möglichst bei der betroffenen Person bleiben.  

 

 

https://protect-able.eu/wp-content/uploads/2013/01/protect-questionnaire-german.pdf
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2025/04/FB_Frueherkennung_Deu.pdf
https://ibis-ev.de/wp-content/uploads/2026/05/Vorlage_Meldebogen_Vulnerabilitaet-an-Behoerden_durch-Beratungstellen.pdf
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Weiterführende Informationen zu den Anforderungen an professionelle Beratung und 

Methodik bzw. Abläufen in der Beratung bietet die folgende Veröffentlichung:   

IBIS e. V. (2026): „Die psychosoziale Beratung und Identifizierung von vulnerablen Asyl-

suchenden. Mit besonderem Blick auf Kinder, Jugendliche und Familien im Asyl-, Auf-

nahme- und Versorgungssystem. Broschüre zur Einführung in Hintergründe und Bera-

tungsmethodik für (neue) Fachkräfte”.  

Die genannte Publikation sowie weitere Fachinformationen zu GEAS finden sich in der 

Rubrik „Wissenswertes” für Beratungskräfte auf der Homepage von IBIS e.V.  

3 Anspruch auf Gesundheitsleistungen, besondere Bedarfe nach   

§ 6 AsylbLG und therapeutische Versorgung  

Die Versorgung von Asylsuchenden beruht in Deutschland auf den Leistungen nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Dieses regelt seit 1993 die Grundversor-

gung von Menschen mit einer Aufenthaltsgestattung und weiteren Personengruppen 

– darunter Menschen mit einer Duldung nach § 60a Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Das 

Gesetz wurde mehrfach geändert; entscheidend ist jeweils die aktuell geltende Fas-

sung (abrufbar unter www.gesetze-im-internet.de). Ergänzend sollten aktuelle Recht-

sprechung, Gesetzeskommentare sowie fachliche Beratungshilfen herangezogen wer-

den.  

3.1 Das Gesundheitssystem und die Rechte von Asylsuchenden 

Das AsylbLG sieht gegenüber den allgemeinen Sozialleistungssystemen ein reduzier-

tes Versorgungsniveau vor. Die Leistungen nach § 3 AsylbLG dienen der Sicherung des 

notwendigen und persönlichen Bedarfs des täglichen Lebens, insbesondere Ernäh-

rung, Unterkunft, Kleidung und Hausrat. Die gesundheitliche Versorgung ist in den §§ 

4 und 6 AsylbLG geregelt.  

Die Ausgestaltung der Basisversorgung kann unserer Erfahrung nach zu Versorgungs-

lücken in der Praxis führen. Diese ergeben sich nicht nur aus dem normativen Leis-

tungsumfang, sondern entstehen auch im Zusammenhang mit strukturellen Faktoren 

https://ibis-ev.de/wissenswertes-beratung-und-therapie/
http://www.gesetze-im-internet.de/
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wie Antrags- und Genehmigungsverfahren, fehlender Sprachmittlung, organisatori-

schen Hürden oder den Bedingungen der Unterbringung.  

Während sich aus den nationalen Regelungen des AsylbLG, den durch das Bundesver-

fassungsgericht gesetzten Maßstäben sowie den unionsrechtlichen Vorgaben – ins-

besondere der AufnRL – Mindeststandards für die gesundheitliche Versorgung erge-

ben, hängt deren praktische Umsetzung letztlich auch von den konkreten Zugangsbe-

dingungen ab.  

Die Auslegung der Leistungen steht dabei grundsätzlich unter dem verfassungsrecht-

lichen Vorbehalt der Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums. 

Nach den durch das Bundesverfassungsgericht gesetzten Anforderungen (Urteil vom 

18. Juli 2012) umfasst dieses auch die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung. Die 

Vorschriften des AsylbLG sind daher im Sinne dieser verfassungsrechtlichen Vorga-

ben auszulegen.  

Das AsylbLG enthält außerdem Regelungen zu Anspruchseinschränkungen (§ 1a 

AsylbLG). Gegen diese werden in der sozialgerichtlichen Rechtsprechung und Literatur 

wiederholt erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel geäußert. Es wird geltend ge-

macht, dass eine Beschränkung auf das unabweisbar gebotene physische Existenzmi-

nimum im Sinne von „Bett, Brot, Seife“ mit den Vorgaben des Art. 1 Abs. 1 GG in Ver-

bindung mit Art. 20 Abs. 1 GG nicht vereinbar ist. Dieser Auffassung nach umfasst das 

Existenzminimum auch im Falle von Leistungskürzungen nicht nur das physische 

Überleben, sondern auch ein Mindestmaß an persönlichem Bedarf und gesellschaftli-

cher Teilhabe. 

Der Europäische Gerichtshof wird in Hinsicht auf die Rechtmäßigkeit der Leistungskür-

zungen des § 1a AsylbLG am 04.06.2026 eine Entscheidung treffen (zum Zeitpunkt der 

Erstellung dieses Textes noch ausstehend). 
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Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt  

§ 4 AsylbLG regelt die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt: 
 

(1) Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die er-
forderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der 
Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Gene-
sung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheits-
folgen erforderlichen Leistungen zu gewähren. Zur Verhütung und Früh-
erkennung von Krankheiten werden Schutzimpfungen entsprechend den 
§§ 47, 52 Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und die 
medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen erbracht. Eine Versor-
gung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizini-
schen Gründen unaufschiebbar ist.  

 
(2) Werdenden Müttern und Wöchnerinnen sind ärztliche und pflegerische 

Hilfe und Betreuung, Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel zu 
gewähren. 

 
(3) Die zuständige Behörde stellt die Versorgung mit den Leistungen nach 

den Absätzen 1 und 2 sicher. Sie stellt auch sicher, dass den Leistungs-
berechtigten frühzeitig eine Vervollständigung ihres Impfschutzes ange-
boten wird.  

 

§ 6 AsylbLG – Sonstige Leistungen   

§ 6 AsylbLG eröffnet die Möglichkeit, über die Leistungen nach § 4 AsylbLG hinausge-

hende Bedarfe zu decken. Nach § 6 Abs. 1 AsylbLG können Leistungen gewährt wer-

den, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit 

unerlässlich sind. Die Vorschrift stellt keine bloße Ergänzung, sondern eine eigenstän-

dige Anspruchsgrundlage dar, die insbesondere längerfristige oder nicht als „akut“ zu 

kategorisierende Bedarfe erfassen kann.   

Zwar ist die Norm als Ermessensleistung ausgestaltet. Gleichzeitig ist dieses Ermes-

sen nicht unbegrenzt. In atypischen oder besonders gewichtigen Einzelfällen kann es 

sich – insbesondere unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Vorgaben sowie 

unionsrechtlicher Mindeststandards – dahin verdichten, dass eine Leistung zu gewäh-

ren ist.   

Die Anwendung des § 6 AsylbLG erfolgt daher im Spannungsfeld zwischen einfachge-

setzlichem Leistungsrecht, verfassungsrechtlichen Anforderungen und unionsrechtli-

chen Vorgaben.  
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Analogleistungen (§ 2 AsylbLG)  

Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG, die sich seit 36 Monaten ohne wesentliche 

Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und ihren Aufenthalt nicht rechtsmiss-

bräuchlich selbst beeinflusst haben, verfügen über einen Anspruch auf sogenannte 

Analogleistungen nach § 2 AsylbLG.    

Diese orientieren sich in ihrer Ausgestaltung an den Leistungen des SGB XII sowie – 

im Bereich der Gesundheitsversorgung – weitgehend am Leistungsniveau der gesetz-

lichen Krankenversicherung nach dem SGB V. Eine vollständige Gleichstellung mit ge-

setzlich Versicherten erfolgt allerdings nicht. Die Leistungen werden im Übrigen wei-

terhin durch das zuständige Sozialamt erbracht.   

Mit dem Übergang zu Analogleistungen entfällt die Beschränkung auf die Akutversor-

gung nach § 4 AsylbLG. Dadurch entsteht regelmäßig ein erweitertes Spektrum medi-

zinischer Leistungen.  

Gewährung von und Zugang zu Psychotherapie  

Asylsuchende haben keinen automatischen Zugang zu psychotherapeutischer Versor-

gung. Die Kosten werden nur übernommen, wenn der zuständige Sozialhilfeträger vor-

her zustimmt. In der Regel erfolgt die Kostenübernahme nur auf Antrag und nach ent-

sprechender Bewilligung.   

Der Antrag sollte sorgfältig begründet werden. Ihm sollten, soweit möglich, ärztliche, 

fachärztliche oder psychotherapeutische Stellungnahmen beigefügt werden, aus de-

nen sich Symptomatik, Diagnose, Behandlungsbedarf, Dringlichkeit sowie die voraus-

sichtlichen gesundheitlichen Folgen einer Nichtbehandlung ergeben. Ergänzend kön-

nen Stellungnahmen psychosozialer Beratungsstellen herangezogen werden, sofern 

sie den Behandlungsbedarf nachvollziehbar darstellen.   

Rechtlich maßgeblich sind die §§ 4 und 6 AsylbLG. Während § 4 lediglich akute Er-

krankungen und akute Schmerzzustände erfasst, kommt § 6 AsylbLG als zentrale An-

spruchsgrundlage für längerfristige oder nicht eindeutig akute Behandlungsbedarfe in 

Betracht.   
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Der Begriff der akuten Erkrankung ist dabei eng auszulegen und erfasst in erster Linie 

unmittelbar behandlungsbedürftige, gegenwärtige Gesundheitszustände. Psychische 

Erkrankungen können grundsätzlich unter § 4 Abs. 1 AsylbLG fallen, sofern eine ent-

sprechende Akutheit gegeben ist; dies ist jedoch im Einzelfall sorgfältig zu prüfen und 

häufig nicht eindeutig festzustellen. Soweit die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 

AsylbLG nicht vorliegen oder zweifelhaft sind, kommt als Anspruchsgrundlage § 6 

Abs. 1 AsylbLG in Betracht. Diese Vorschrift eröffnet einen Anspruch auf sonstige Leis-

tungen, sofern diese im Einzelfall zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich sind, und 

hat insoweit Auffangcharakter.   

Nach der sozialgerichtlichen Rechtsprechung kann eine psychotherapeutische Be-

handlung auch dann als erforderlich angesehen werden, wenn sie der Vermeidung ei-

ner wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder der Verhinderung 

einer Chronifizierung dient. Entscheidend ist dabei die medizinische Notwendigkeit der 

Behandlung im einzelnen Fall.   

Dies gilt insbesondere bei psychischen Erkrankungen mit längerfristigem Verlauf, etwa 

Traumafolgestörungen, bei denen eine unterbleibende Behandlung regelmäßig zu ei-

ner Verfestigung oder Verschlimmerung der Symptomatik führen kann. In solchen 

Konstellationen ist die Behandlung zur Sicherung der Gesundheit erforderlich, auch 

wenn keine akute Krise im engeren Sinne vorliegt.   

Die Kosten für Sprachmittlung sind gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. In der Praxis 

werden sie jedoch unter bestimmten Voraussetzungen über § 6 AsylbLG übernom-

men, wenn sie für eine fachgerechte Durchführung der Behandlung erforderlich sind. 

Auch für die Sprachmittlung bedarf es in der Regel einer gesonderten Antragstellung 

und Entscheidung durch den zuständigen Sozialleistungsträger.     

Für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG, die sogenannte Analogleistungen bezie-

hen, gilt eine abweichende Rechtslage. Sie sind leistungsrechtlich den gesetzlich Kran-

kenversicherten weitgehend gleichgestellt, sodass sich der Anspruch auf psychothe-

rapeutische Versorgung nach den Regelungen des SGB V richtet. Psychotherapeuti-

sche Leistungen können in diesem Rahmen nach den Bestimmungen der Richtlinien-

psychotherapie in Anspruch genommen werden. Der Zugang erfolgt über die elektro-

nische Gesundheitskarte; probatorische Sitzungen können regelmäßig ohne vorherige 
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Antragsstellung wahrgenommen werden, während weitergehende Behandlungen einer 

Genehmigung durch die Krankenkasse bedürfen.  

Ablehnende Entscheidungen des zuständigen Leistungsträgers können rechtlich über-

prüft werden. Betroffene haben die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und – bei be-

sonderer Dringlichkeit – einstweiligen Rechtsschutz nach § 86b SGG in Anspruch zu 

nehmen. Antrag, Widerspruch und ggf. Antrag auf einstweiligen Rechts-

schutz/Klage sollten sorgfältig begründet und mit geeigneten Nachweisen unterlegt 

werden – etwa durch ärztliche Atteste, therapeutische Stellungnahmen oder Berichte 

eines Psychosozialen Zentrums.    

Fachkräfte können hierbei unterstützend tätig werden, indem sie bei der Antragstel-

lung helfen, auf rechtliche Möglichkeiten hinweisen und geeignete Nachweise organi-

sieren. Auch unionsrechtliche Vorgaben, insbesondere aus der AufnRL, können dabei 

in die Argumentation einbezogen werden und Einfluss auf die Auslegung der Leis-

tungsansprüche nehmen.    

Besonderheiten bei unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden  

Unbegleitete minderjährige Asylsuchende fallen im Rahmen ihrer Inobhutnahme (§ 42 

SGB VIII) in den Zuständigkeitsbereich der Kinder- und Jugendhilfe. Ihre gesundheitli-

che Versorgung erfolgt über die Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII.   

Die Krankenhilfe orientiert sich in Art und Umfang an den Leistungen der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Die Durchführung erfolgt in der Praxis häufig über eine gesetzli-

che Krankenkasse auf Grundlage von § 264 SGB V, ohne dass ein reguläres Versiche-

rungsverhältnis begründet wird.   

Im Vergleich zum Leistungssystem des AsylbLG besteht damit in der Regel ein deutlich 

umfassenderer Zugang zur medizinischen Versorgung, einschließlich psychothera-

peutischer Leistungen.   

Mit dem Einsetzen von Jugendhilfeleistungen tritt die gesundheitliche Versorgung 

nach dem AsylbLG in der Praxis regelmäßig in den Hintergrund. Während diese nach 

§§ 4 und 6 AsylbLG grundsätzlich auf die Behandlung akuter Erkrankungen, Schmerz-

zustände und bestimmte zusätzliche Leistungen im Ermessenswege beschränkt ist, 
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eröffnet die Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII einen deutlich weitergehenden Zugang 

zur medizinischen Versorgung.   

Zur Erleichterung des Zugangs erhalten unbegleitete Minderjährige häufig eine elekt-

ronische Gesundheitskarte. Diese ermöglicht eine unkomplizierte Inanspruchnahme 

medizinischer Leistungen, lässt jedoch keinen Rückschluss auf das Bestehen eines 

regulären Versicherungsverhältnisses zu. In der Sache entspricht der Leistungsum-

fang weitgehend dem der gesetzlichen Krankenversicherung und umfasst insbeson-

dere die ambulante und stationäre ärztliche Behandlung, zahnärztliche Leistungen, die 

Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln sowie psychotherapeutische Maßnah-

men.   

Gerade im Bereich der psychischen Gesundheit besteht bei unbegleiteten Minderjähri-

gen häufig ein erhöhter Bedarf, etwa im Zusammenhang mit Flucht-, Gewalt- und Tren-

nungserfahrungen.    

Hieraus kann sich ein Anspruch auf Kostenübernahme psychotherapeutischer Be-

handlungen ergeben. Die Durchführung richtet sich nach den verfahrensrechtlichen 

Vorgaben der gesetzlichen Krankenversicherung, insbesondere nach der Psychothera-

pie-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses.   

Zu Beginn der Behandlung stehen in der Regel probatorische Sitzungen sowie eine bi-

ografische Anamnese. Schließt sich daran eine längerfristige Therapie an, ist ein ent-

sprechendes Antrags- und Genehmigungsverfahren erforderlich, das über die einge-

bundene Krankenkasse abgewickelt wird. Die Kostenverantwortung verbleibt dabei 

weiterhin beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe.   

Zur Unterstützung der Praxis existieren fachliche Handreichungen, etwa vom Bundes-

verband der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e.V.), die z.B. 

bei der Beantragung der Kostenübernahmen von Therapie mit minderjährigen Geflüch-

teten und jungen Volljährigen Orientierung bieten.    

 

 

 

https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2017/02/BumF_BAfF-Arbeitshilfe-Therapie-Jugend.pdf
https://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2017/02/BumF_BAfF-Arbeitshilfe-Therapie-Jugend.pdf
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Neue Vorgaben für begleitete minderjährige Asylsuchende 

Deutschland setzt die neuen unionsrechtlichen Vorgaben der AufnRL zur Gesundheits-

versorgung (begleiteter) Minderjähriger durch eine Erweiterung der Ansprüche im 

AsylbLG um. Im Rahmen der Neuregelung wird § 4 AsylbLG um eine Sonderregelung 

ergänzt, wonach minderjährige Leistungsberechtigte Leistungen entsprechend den 

Hilfen zur Gesundheit nach §§ 47–52 SGB XII erhalten sollen. Damit soll im Ergebnis 

eine materielle Gleichstellung mit der Gesundheitsversorgung nicht geflüchteter Min-

derjähriger erzielt werden.  

Dies ermöglicht eine Behandlung auch bei chronischen Erkrankungen sowie umfas-

sendere medizinische Leistungen und präventive Versorgung. Es handelt sich um eine 

Leistungsausweitung, nicht um einen Systemwechsel im Sinne einer Einbeziehung in 

die gesetzliche Krankenversicherung. Begonnene Leistungen werden über die Vollen-

dung des 18. Lebensjahres hinaus bis zum Abschluss der Gesundheitsmaßnahme 

fortgeführt, was Therapieabbrüche vermeiden soll. Nach Abschluss der Maßnahme 

fallen die Betroffenen allerdings in die allgemeinen, eingeschränkten Regelungen des 

AsylbLG zurück. 

Weitere Rechte in der Gesundheitsversorgung  

Neben den bisher aufgezeigten Ansprüchen nach dem AsylbLG bestehen weitere 

Rechte und Zugangsmöglichkeiten, die für die Beratungspraxis von Bedeutung sind.  

Elektronische Gesundheitskarte für Asylsuchende  

In mehreren Bundesländern erhalten Asylsuchende bereits in der Grundleistungsphase 

eine elektronische Gesundheitskarte (eGK). Diese erleichtert den Zugang zur medizi-

nischen Versorgung, da Arztbesuche ohne vorherigen Behandlungsschein möglich 

sind. Der Leistungsumfang bleibt jedoch weiterhin auf die §§ 4 und 6 AsylbLG be-

schränkt. Rechtsgrundlage ist § 264 Abs. 1 SGB V in Verbindung mit landes- und kom-

munalrechtlichen Vereinbarungen. Die eGK vermittelt keinen eigenständigen Leis-
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tungsanspruch, sondern dient der administrativen Abwicklung der Gesundheitsversor-

gung. Für Beratungskräfte ist es daher wichtig zu wissen, ob und in welchem Umfang 

im jeweiligen Bundesland oder der Kommune eine eGK ausgegeben wird.  

Hilfsmittel, therapeutische Leistungen und Vorsorge  

Im Einzelfall können Hilfsmittel (z. B. Rollstühle, Prothesen, Hörgeräte) sowie thera-

peutische Leistungen wie Physiotherapie übernommen werden. Voraussetzung ist, 

dass sie zur Behandlung akuter Erkrankungen oder Schmerzzustände erforderlich 

sind. Klassische Reha-Leistungen wie Kuren oder Anschlussheilbehandlungen sind un-

ter § 4 AsylbLG meist nicht regelhaft vorgesehen; allerdings können weitergehende 

Leistungen im Einzelfall nach § 6 AsylbLG gewährt werden, wenn sie zur Sicherung der 

Gesundheit unerlässlich sind. Insgesamt zeigt sich in diesem Spektrum eine eher rest-

riktive Praxis.    

Nach Erreichen des Leistungsniveaus nach § 2 AsylbLG ist der Umfang der Leistungen 

vergleichbar mit dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.    

Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche 

(U- und J-Untersuchungen) sind ausdrücklich vom Leistungsumfang nach § 4 Abs. 1 

AsylbLG erfasst. In einigen Bundesländern sind aufgrund von Landesregelungen ein-

zelne dieser Untersuchungen für alle Kinder unabhängig vom AsylbLG verpflichtend 

und meldepflichtig.  

Abschiebungsschutz aus gesundheitlichen Gründen (§ 60 Abs. 7 AufenthG)    

Bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen kann im Asylverfahren 

ein zielstaatsbezogenes Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 AufenthG in Betracht 

kommen, wenn sich die Erkrankung im Zielstaat wesentlich verschlimmern würde, 

etwa weil eine erforderliche Behandlung dort nicht erreichbar ist.  

Voraussetzung ist eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung unter Beachtung der Kri-

terien in § 60a Abs. 2c AufenthG, die insbesondere die Erkrankung, die erforderliche 

Therapie und die Folgen eines Behandlungsabbruchs nachvollziehbar darlegen muss.   
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Eine Anerkennung nach § 60 Abs. 7 ist eine Form des Schutzes neben weiteren. Das 

AsylG sieht verschiedene Anerkennungsformen vor, die in der Anhörung durch das 

BAMF fallbezogen geprüft werden. Eine positive Entscheidung durch das BAMF führt 

zu einer Aufenthaltserlaubnis, die die Ausländerbehörde auf Basis des Aufent-

haltsG erteilt.   

Notfallbehandlung ohne vorherige Genehmigung  

In medizinischen Notfällen darf eine Behandlung nicht an einer vorherigen Kostenklä-

rung scheitern. Es gilt der Grundsatz, dass zunächst die Behandlung erfolgt und die 

Kostenfrage anschließend geklärt wird. Für die leistungsrechtliche Absicherung kom-

men insbesondere die Ansprüche nach §§ 4 und 6 AsylbLG in Betracht; § 6a AsylbLG 

betrifft demgegenüber die Erstattung von Aufwendungen anderer in Eilfällen.   

Fachkräfte sollten dies sowohl den Betroffenen als auch – bei Bedarf – den behan-

delnden Einrichtungen wie Krankenhäuser, Praxen oder Rettungsdiensten gegenüber 

kommunizieren. Im Notfall gilt: erst behandeln, dann Kosten klären.  

3.2 Rolle von Beratungskräften  

Im Bereich der Gesundheitsversorgung kommt Beratungskräften vor allem eine Infor-

mations- und Vermittlungsfunktion zu. Viele Asylsuchende sind mit dem deutschen 

Gesundheitssystem und den spezifischen Regelungen des AsylbLG nicht vertraut. 

Häufig können sie behördliche Bescheide nicht einordnen oder stoßen aufgrund von 

Sprachbarrieren, Wartezeiten und bürokratischen Anforderungen auf weitreichende 

Zugangsprobleme.  

Zu den typischen Aufgaben in der Beratung gehören daher,  

• über die Grundstruktur der Gesundheitsversorgung nach dem AsylbLG zu infor-

mieren,  

• gemeinsam mit den Betroffenen bestehende oder vermutete Behandlungsbe-

darfe zu klären,  

• bei der Antragstellung auf Kostenübernahme unter Verweis auf § 4 AsylbLG, § 

6 AsylbLG oder – wenn zutreffend – § 2 AsylbLG zu unterstützen,  
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• auf die Bedeutung qualifizierter Atteste und Stellungnahmen zur Begründung 

von Leistungsansprüchen hinzuweisen,  

• im Falle von Leistungsablehnungen bei Bedarf an spezialisierte Beratungsstel-

len oder anwaltliche Vertretung zu vermitteln,  

• sowie auf einen (trauma-)sensiblen Umgang mit psychischen Belastungen hin-

zuwirken.  

 

Gerade bei vulnerablen Asylsuchenden sollten Gesundheitsfragen nicht isoliert und 

rein klinisch betrachtet werden. Faktoren wie Unterbringungssituation, aufenthalts-

rechtliche Unsicherheit, familiäre Trennung, Erfahrungen von Gewalt oder Diskriminie-

rung sowie fehlende soziale Stabilität stehen häufig in engem Zusammenhang mit 

dem Gesundheitszustand und dem Zugang zu medizinischer Versorgung.  

4 Was bieten Psychosoziale Zentren?  

Der eingeschränkte Zugang zum regulären Gesundheitssystem, der Mangel an Thera-

pieplätzen und sprachliche Barrieren erschweren Asylsuchenden den Zugang zu psy-

chologischer und gesundheitlicher Versorgung. Psychosoziale Zentren (PSZ) begeg-

nen diesen Barrieren mit einem niedrigschwelligen Angebot, das in der Regel folgende 

Leistungen umfasst:  

• Psychologische und psychosoziale Beratung  

• Einzel- und Gruppenpsychotherapie  

• Psychoedukation  

• Krisenintervention und Stabilisierungsmaßnahmen  

• Asyl- und aufenthaltsrechtliche Beratung  

• Sozialarbeiterische Unterstützung  

 

Darüber hinaus organisieren viele Zentren Fortbildungen zum Themenkomplex Flucht 

und Gesundheit für Fachkräfte.  

Eine Übersicht aller Psychosozialen Zentren in Deutschland ist abrufbar unter:  

www.baff-zentren.org  

http://www.baff-zentren.org/


51 
 

Die Zentren leisten einen elementaren Beitrag für Menschen mit Fluchterfahrungen – 

insbesondere für jene, die schwere Gewalt oder Folter erlebt haben. Dachverband ist 

der Bundesverband Psychosozialer Zentren. Versorgung nach Folter, Krieg und Flucht 

e.V.  

Er vernetzt aktuell 51 Mitgliedseinrichtungen in Deutschland.  

Für die Stadt Oldenburg und die umliegende Region bieten die Psychosozialen Zentren 

von IBIS e.V. und NTFN e.V. psychosoziale Beratung und Therapie an.  
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